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Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH

die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein machen einen guten Job: 

Das bestätigen Patientenbefragungen – und auch der diesjährige Qualitätsbericht belegt die hohe 

Qualität der ambulanten medizinischen Versorgung im Norden, um die sich knapp 5.300 Ärzte und 

Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein jeden Tag kümmern. 

Sie erfahren in unserem Bericht, wie Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung funktioniert - 

welche Qualitätsprüfungen Ärzte und Psychotherapeuten regelmäßig durchlaufen, welche Änderungen 

und Neuerungen anstehen und wie viel Arbeit und freiwilliges Engagement hinter der Qualität in den 

Praxen steckt. 

Qualität ist eben kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis angestrengten Denkens, wie schon der briti-

sche Schriftsteller John Ruskin sehr treffend sagte. Und sie ist zweifelsfrei die Absicht jedes Arztes und 

Psychotherapeuten.

Qualität wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen und den Wettbewerb im Gesundheitswesen 

immer stärker bestimmen: Stichwort Sektorenübergreifende Qualitätssicherung, wo erste Vergleiche 

zwischen der ambulanten Versorgungsqualität und der im Krankenhaus angestrebt werden. Beispiels-

weise werden Herzkatheteruntersuchungen in Praxen und Kliniken auf den Prüfstand gestellt.

Im vorliegenden Bericht beleuchten wir außerdem den Alltag von Praxen, die sich unter ganz unter-

schiedlichen Bedingungen – z. B. in der Stadt und auf dem Land – um die Versorgung Opiatabhängiger 

kümmern. Eine schwierige Aufgabe, die auch in den kommenden Jahren engagierte Ärzte und kreative 

Lösungsansätze braucht, denn immer weniger Ärzte sehen sich in diesem Bereich einer ständig wach-

senden Zahl von Patienten gegenüber.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Liebe Leserinnen und Leser,
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Instrumente der Qualitätssicherung –  
Versorgung auf hohem niveau

Die Erbringung vertragsärztlicher Leistungen unterliegt umfangreichen Qualitätsanforde-
rungen. Was bedeutet Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung? Für welche Leistun-
gen gibt es Qualitätskontrollen und wie finden diese statt? 

StruKturQualität
Der Begriff Strukturqualität kennzeichnet 

die Eigenschaften und Merkmale des Arztes, 

des Praxispersonals, der Praxiseinrichtung 

und –ausstattung. Darunter fallen die beruf-

liche Fort- und Weiterbildung, die sachliche 

Ausstattung der Einrichtung und bauliche 

Voraussetzungen. Auch die Organisation 

innerhalb des Praxisbetriebes kennzeichnet 

die Strukturqualität.

z. B.

�� Aus- und Weiterbildung des Arztes

�� Qualifikation des Praxispersonals

�� Praxisräumlichkeiten

��  Technische Ausstattung der Praxis  

(z. B. Ultraschallgerät)

ProzeSSQualität
Der Schritt der Prozessqualität beschreibt, 

wie die praxisinternen Abläufe funktionieren. 

Der Begriff umfasst alle organisatorischen, 

diagnostischen, medizinischen und thera-

peutischen Tätigkeiten, die zwischen Arzt/

Praxispersonal und Patienten ablaufen. Bei 

der Prozessqualität stellt sich die Frage nach 

dem „Wie“ der Behandlung.

z. B.

�� Gesprächsführung mit Patienten

�� Befundung von Röntgenbildern

�� Wartezeiten in der Praxis

��  Zusammenarbeit mit Kollegen und 

Praxismitarbeitern

ergebniSQualität
Der Begriff der Ergebnisqualität sagt aus, 

ob und inwieweit gesteckte Qualitätsziele 

erreicht wurden. Ein Ergebnis kann bei-

spielsweise im Rahmen einer diagnostischen 

Maßnahme ein Röntgenbild sein. Geht es 

um therapeutische Leistungen, so ist der 

Gesundheitszustand des Patienten Indikator 

für die Ergebnisqualität.

z. B.

��  Besserung oder Heilung einer  

Erkrankung

��  Patientenzufriedenheit

��  Sensitivität und Spezifität einer  

Röntgenuntersuchung

Die Qualität der medizinischen Versorgung kann nicht als Ganzes 

gemessen werden. Daher werden in der Regel einzelne Qualitäts-

aspekte untersucht und ihre Ergebnisse gemeinsam beurteilt. Die durch 

den amerikanischen Professor für Public Health, Avedis Donabedian 

im Jahr 1966 geprägte Differenzierung des Qualitätsbegriffes in drei 

Dimensionen konnte sich bis heute durchsetzen.

Diese drei Ebenen von Qualität beeinflussen sich gegenseitig. Das 

gewünschte Behandlungsergebnis (Ergebnisqualität) kann nur dann 

erreicht werden, wenn die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen 

(Strukturqualität) gegeben sind und auch der gesamte Behandlungs-

prozess (Prozessqualität) darauf abzielt.
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MetHoden und inStruMente
Wenn ein Qualitätsproblem erkannt ist und konkrete Ziele zur Opti-

mierung vereinbart worden sind, gibt es eine Vielzahl von Metho-

den der Qualitätssicherung, mit denen diese Qualitätsziele erreicht 

werden können. 

Die Qualität in der ambulanten Versorgung wird mit unterschiedlichen 

Methoden und vielfältigen Maßnahmen gemessen und gesichert. 

Die ersten Qualitätssicherungsverfahren in der vertragsärztlichen 

Versorgung wurden in den achtziger Jahren eingeführt – inzwischen 

werden etwa 60 Untersuchungs- und Behandlungsverfahren von der 

KVSH überprüft.

Die Arbeit der Kassenärztlichen Vereinigung umfasst bei allen quali-

tätsgesicherten Verfahren im Wesentlichen zwei Bereiche:

�� Prüfung im Rahmen der Antragsstellung

��  Stichprobenprüfung im Einzelfall und Prüfung der Auflagen, 

die der Aufrechterhaltung einer Genehmigung zugrunde liegen.

Dazu werden unter anderem die im Folgenden ausgeführten  

Qualitätssicherungsinstrumente eingesetzt. (Siehe Seite 6-7)



Konzepte/instrumente/grundlagen Charakteristik rechtsgrundlage bemerkungen/beispiele

aKKreditierung/ 
geneHMigungen

nachweis der strukturellen Voraus-
setzungen und fachlichen befähi-
gung für bestimmte medizinische 
leistungen gegenüber einem Prüf-
gremium; i. d. r. QS-Kommission 
der KV

bundesmantelvertrag/einheitli-
cher bewertungsmaßstab nach  
§§ 82, 87 Sgb V
QS-Vereinbarungen nach  
§ 135 abs. 2 Sgb V 
richtlinie Methoden vertragsärzt-
liche Versorgung § 136 

abrechnungsvoraussetzung für 
leistungen mit genehmigungsvor-
behalt, Festlegung von Mindest-
standards  
(i. d. r. Strukturqualität), 
dokumentationspflicht

auditS/ViSitationen strukturierter Prozess der unab-
hängigen Überprüfung vorgegebe-
ner leistungsparameter, Qualitäts-
standards etc. i. d. r. im rahmen 
von Praxisbegehungen

z. b. bezogen auf das praxisinterne 
Qualitätsmanagement/QeP- 
Qualität und entwicklung  
in Praxen®

doKuMentationSPrÜFungen Überprüfung der dokumentation 
als Voraussetzung zur aufrechter-
haltung der fachlichen befähigung

QS-Vereinbarungen nach  
§ 135 abs. 2 Sgb V

z. b. Koloskopie, kurative  
Mammographie

doPPelbeFundung räumlich oder zeitlich getrennte 
befundung durch mehrere ärzte im 
Sinne eines Mehraugenprinzips

anlage 9.2 bMV z. b. Mammographie-Screening

eingangSPrÜFungen vorheriger Qualifikationsnachweis QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. Fallsammlungsprüfungen 
Mammographie 

FallKonFerenzen fall- bzw. patientenbezogener 
interdisziplinärer austausch mit 
Kollegen

anlage 9.2 bMV
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. Mammographie-Screening

FortbildungSPFliCHt  
 

nachweis einer kontinuierlichen 
Fortbildung gegenüber der KV 
(mindestens 250 Punkte innerhalb 
von fünf Jahren)

§ 95d Sgb V
berufsordnungen
KbV-regelung zur Fortbildungs-
pflicht

nachweisführung i. d. r. durch zer-
tifikat der ärztekammer/Psycho-
therapeutenkammer, Sanktionen 
bis hin zum zulassungsentzug

FreQuenzregelungen Festlegungen einer jährlichen 
Mindestzahl von untersuchungen 
bei erfordernis besonderer Fertig-
keiten/routinen

QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. invasive Kardiologie, interven-
tionelle radiologie

gerätebezogene  
PrÜFungen

abnahme- und Konstanzprüfungen 
von geräten (technische Sicher-
heit und bildqualität)

QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. ultraschall

inStitutionelle 
 VeranKerung der  
QualitätSSiCHerung,  
-Förderung 

Qualitätssicherungsbeauftragte,
QS-Kommissionen und geschäfts-
stellen QS in den KVen

Qualitätssicherungs-richtlinien 
der KbV nach § 75 abs. 7 Sgb V

KVen sind verpflichtet, Maßnah-
men der Qualitätssicherung/-
förderung durchzuführen

KolloQuien Fachgespräch mit Prüfungscha-
rakter durch QS-Kommissionen der 
KVen bei Qualifikationsvorbehalt

Qualitätssicherungs-richtlinien 
der KbV nach § 75 abs. 7 Sgb V 
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. ultraschall-Vereinbarung,  
bei zweifeln an der fachlichen 
befähigung; anlassbezogen auf-
grund von Prüfergebnissen, z. b. 
Mammographie-Vereinbarung

KonzePte, inStruMente und grundlagen der QualitätSSiCHerung/-Förderung in der 
VertragSärztliCHen VerSorgung
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Konzepte/instrumente/grundlagen Charakteristik rechtsgrundlage bemerkungen/beispiele

KooPerationSnaCHweiSe nachweis der normativ vorgegebe-
nen zusammenarbeit mit anderen 
ärzten, einrichtungen, etc.

§ 116b Sgb V 
§ 2 aSV-richtlinie des g-ba
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. QS-Vereinbarung Sozial-
psychiatrie, invasive Kardiologie, 
interventionelle radiologie 

PraxiSbegeHungen Prüfung von Strukturvorausset-
zungen durch QS-Kommissionen 

Qualitätsprüfungs-richtlinie ver-
tragsärztliche Versorgung nach  
§ 136 abs. 2 Sgb V (neu: § 135b)
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V 

z. b. ambulantes operieren

QualitätSPrÜFung iM  
einzelFall durCH StiCH-
Proben

leistungsüberprüfung einschließ-
lich indikationsstellung auf der 
grundlage der dokumentation/
bildgebung

§ 135b abs. 2 Sgb V
Qualitätsprüfungs-richtlinie ver-
tragsärztliche Versorgung i. V. m. 
Qualitätsbeurteilungs-richtlinien, 
QS-richtlinie dialyse

z. b. arthroskopie, radiologie,  
Kernspintomografie und dialyse 

QualitätSzirKel moderierte lehr-lern-gruppen von 
ärzten/Psychotherapeuten zur 
reflektion der eigenen tätigkeit im 
kollegialen austausch auf augen-
höhe mit dem ziel der weiterent-
wicklung

Qualitätssicherungs-richtlinien 
der KbV nach § 75 abs. 7 Sgb V
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V
Strukturierte behandlungspro-
gramme (dMP) nach § 137f Sgb V

gegebenenfalls verpflichtend,  
z. b. im rahmen von dMP

re-zertiFizierungen regelmäßige Kompetenzprüfung 
(wiederkehrende nachweispflicht) 
gegebenenfalls anhand von Fall-
sammlungen oder im QM

anlage 9.2 bMV
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. Mammographie-Screening,
z. b. kurative Mammographie,
Hygieneprüfung Koloskopie  
(alle 6 Monate)

ringVerSuCHe Maßnahme der externen QS: ver-
schiedene ringversuchsteilnehmer 
übermitteln ihre Messergebnisse 
an eine referenzinstitution zur 
vergleichenden bewertung

richtlinie der bundesärztekammer 
zur Qualitätssicherung laboratori-
umsmedizinischer untersuchun-
gen (rili-bäK)

labor-ringversuche für bestimmte 
laboruntersuchungen  
(b1-b5 der rili-bäK)

rÜCKMeldeSySteMe/Feed-
baCKberiCHte

Qualitätsdaten (u. a. Qualitätsin-
dikatoren) der teilnehmer werden 
extern aufbereitet und struk-
turiert rückgespiegelt, abgleich 
zu Qualitätszielen, zu einer Ver-
gleichsgruppe (benchmarking), 
gegebenenfalls mit Hinweisen auf 
Qualitätsdefizite 

§ 135b abs. 1 Sgb V
§ 2 dMP-anforderungs-richtlinie 
des g-ba
QS-richtlinie dialyse
QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. Feedbackberichte der dMP, 
dialyse, QS-Vereinbarung Mam-
mographie, Hörgeräteversorgung, 
Molekulargenetik, dünndarm-
Kapselendoskopie 

SPeziFiSCHe FortbildungS-
VerPFliCHtungen

Vorgabe von art und umfang  
der Fortbildung, z. b. anzahl 
Fallkonferenzen, Qualitätszirkel, 
anzahl fachspezifischer Fortbil-
dungspunkte

QS-Vereinbarungen nach § 135 
abs. 2 Sgb V

z. b. Hörgeräteversorgung,  
akupunktur

Quelle: ambulante Versorgungsqualität – eine Standortbestimmung, KbV, 2015 (modifiziert)
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PerSönliCHe QualiFiKation 

Fachliche Qualifikation:

�� Zeugnis/Bescheinigung

�� und/oder Kolloquium

�� und/oder präparatebezogene Prüfung

�� und/oder Fallsammlungsprüfung

�� und/oder Vorlage von Dokumentationen

��  und/oder Teilnahme an Fortbildungs- 

veranstaltungen, -konferenzen, -kursen

Ablauf eines genehmigungsverfahrens
geneHMigungSerteilung
PrÜFung eineS arzteS 

betriebSStättenbezogene QualiFiKation

Apparativ-technische, räumliche, organisatorische und  

hygienische Anforderungen:

�� schriftliche Nachweise/Erklärungen

�� Gewährleistungserklärungen, Sachverständigen-Gutachten 

�� Baupläne, Hygienerahmenplan 

�� Praxisbegehungen

�� Kooperationsbescheinigungen

�� Archivierung

Fachliche Befähigung der Mitarbeiter:

�� Aus- und Fortbildungsnachweise

StiCHProben-/doKuMentationSPrÜFung
Dialyse nach der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse des Gemeinsamen Bundesausschusses

Kriterien zur Qualitätsbeurteilung nach Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses

Arthroskopie, konventionelle Röntgendiagnostik, Computertomografie, Kernspintomografie (MRT), Polysomnografie, Neuropsycho-

logische Therapie

Regelung in den jeweiligen Vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V

Akupunktur, Balneophototherapie, Histopathologie im Hautkrebs-Screening, HIV/Aids, Hörgeräteversorgung-Erwachsene, Hörgerä-

teversorgung-Kinder, Intravitreale Medikamenteneingabe Koloskopie, Magnetresonanz-Angiografie, Mammographie (kurativ), Mole-

kulargenetik Schmerztherapie, Ultraschalldiagnostik, Ultraschalldiagnostik der Säuglingshüfte, Vakuumbiopsie der Brust, Zytologie 

der Zervix uteri,   

Regelung in den jeweiligen Vereinbarungen nach § 135 Abs. 1 SGB V

Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger

FortbildungSVerPFliCHtung naCH § 95d Sgb V

QualitätSManageMent naCH § 135a abS. 2 Sgb V

beSCHeid Über die erteilung einer geneHMigung
MögliCHe FolgeVerPFliCHtungen zur auFreCHterHaltung einer geneHMigung

auFlagenPrÜFung Je naCH VertragliCHer regelung (§ 135 abS. 2 Sgb V)

Dokumentationsprüfungen und/oder Hygieneprüfungen

•	 und/oder Frequenzregelung und/oder Selbstüberprüfung

•	 und/oder Überprüfung der Präparatequalität und/oder Jahresstatistik

•	 und/oder kontinuierliche Fortbildung und/oder Qualitätszirkel

•	 und/oder Nachweise zur Praxisorganisation 

•	 und/oder Konstanzprüfungen

•	 und/oder Wartungshinweise

•	 und/oder Ringversuche

•	 und/oder Stichproben-/Dokumentationsprüfungen

Quelle: KbV, 2012
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erstes sektorenübergreifendes Qualitätssicherungsverfahren etabliert

Klinik und Praxis im Vergleichstest

Stand 31.12.2015

SeKtorenÜbergreiFende  
QualitätSSiCHerung (SQS) 
Der Gesetzgeber hat deshalb den 

Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G-BA) – das oberste Beschlussgre-

mium der gemeinsamen Selbstver-

waltung der Ärzte, Zahnärzte, Psy-

chotherapeuten, Krankenhäuser 

und Krankenkassen in Deutschland 

– verpflichtet, Verfahren zur Qua-

litätssicherung zu entwickeln, die 

sektorenübergreifend angewendet 

werden. 

Ziel ist es, eine gleichwertige Qualität 

zu schaffen. Der Patient soll – egal, 

ob er sich für eine Behandlung in der 

Klinik oder in der Praxis entschei-

det – gut versorgt sein. Schnittstel-

len zwischen den beiden Sektoren 

sollen so gestaltet werden, dass für 

den Patienten keine Versorgungslü-

cken entstehen und die Behandlung 

einwandfrei abläuft. 

erSteS SeKtorenÜbergreiFen-
deS QS-VerFaHren FÜr die PerKutane KoronarinterVenti-
on und KoronarangiograFie (PCi) beSCHloSSen
Das erste vom G-BA beschlossene Verfahren zur sektorenübergreifenden 

Qualitätssicherung betrifft die Herzkatheter-Untersuchungen perkutane 

Koronarintervention und Koronarangiografie. Beides sind Behand-

lungsmethoden, die in Deutschland sehr häufig angewendet werden. 

Im Fokus des Qualitätssicherungsverfahrens stehen die Indikation, der 

Prozess und das erreichte Ergebnis. In der ambulanten Versorgung sind 

Kardiologen, die solche invasiven Untersuchungen durchführen, seit 

dem 1. Januar 2016 verpflichtet, jede perkutane Koronarintervention 

(Ballondilatationen, Stents etc.) und Koronarangiografie gesetzlich 

versicherter Patienten elektronisch zu dokumentieren. 

Um die Qualität sektorenübergreifend beurteilen zu können, werden 

verschiedene Datenquellen zusammengeführt: Daten, die bei den 

Krankenkassen vorliegen, werden mit den neu erhobenen Daten aus 

Klinik und Praxis verknüpft und in einem weiteren Schritt von einer 

vertraulichen Stelle pseudonymisiert (siehe Grafik). Das Institut für 

Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) wertet die 

Daten in der pseudonymisierten Form – also ohne Rückschlüsse auf 

die Person – aus. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen außerdem die 

Ergebnisse von Patientenbefragungen herangezogen werden.

Krankenhäuser und Arztpraxen erhalten Auswertungen zu den jewei-

ligen Behandlungsergebnissen auch im Vergleich zum jeweils anderen 

Sektor. Die Auswertungen werden zur konkreten Qualitätsverbesserung 

genutzt und kommen damit zukünftig Patientinnen und Patienten 

zugute.

Immer mehr medizinische Behandlungen werden heute sowohl ambulant als auch stationär 
durchgeführt. Auch innerhalb eines Behandlungsprozesses kommt es vor, dass Patienten in 
beiden Sektoren versorgt werden – beispielsweise erfolgt eine Knieoperation in der Klinik und 
die Nachsorge findet ambulant beim niedergelassenen Orthopäden statt. Nicht immer sind 
diese Übergänge für den Patienten reibungslos. 

erHebung und weiterleitung Von daten iM raHMen der QualitätSSiCHerung

Datenannahmestellen

Vertrauenstelle

IQTIG

Krankenversicherten-Nummer
Behandlungsergebnisse

Krankenversicherten-Nummer
Behandlungsergebnisse

Pseudonym
Behandlungsergebnisse

Pseudonym Behandlungsergebnisse

Arztpraxis Krankenhaus Krankenkasse

Krankenhaus und Arztpraxis bzw. 
Krankenkasse übermitteln die Behandlungs-
daten und Krankenversicherten-Nummer 

Pseudonymisierung der 
Krankenversicherten-Nummer

Auswertung der Daten anhand des
Pseudonyms 
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Ziel ist es, einen individuellen Behandlungsplan für den jeweiligen 

Patienten zu entwickeln und diesen in Kooperation mit sämtlichen 

beteiligten Berufsgruppen – beispielsweise Physiotherapeuten oder 

Ergotherapeuten – umzusetzen.

Die Vereinbarung ist seit 1. Juli 2016 in Kraft. Ärzte benötigen für die 

Durchführung und Abrechnung der spezialisierten geriatrischen 

Diagnostik eine entsprechende Genehmigung der Kassenärztlichen 

Vereinigung Schleswig-Holstein. Diese setzt eine besondere geriat-

rische Qualifikation z. B. die Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung 

Geriatrie voraus. Die Praxis muss für geriatrische Patienten erreich-

bar – also barrierefrei sein. Eine Kooperation mit anderen beteiligten 

Disziplinen muss vertraglich nachgewiesen werden. 

uM welCHe geriatriSCHen SyndroMe geHt eS? 
Zu den typischen geriatrischen Syndromen gehören Mobilitätsstö-

rungen einschließlich Sturzgefährdung und Altersschwindel aber 

auch Inkontinenz, chronische Schmerzsyndrome oder psychische 

Auffälligkeiten. 

wie erFolgt die diagnoStiK?
Zunächst klärt der Hausarzt ab, ob der Patient für eine weiterführende 

geriatrische Diagnostik in Frage kommt und überweist den Patienten 

an den spezialisierten Geriater.

Die spezialisierte geriatrische Diagnostik beinhaltet dann die Durch-

führung geriatrischer Assessments. Anhand dieser standardisierten 

Tests und Verfahren werden beispielsweise die Selbstversorgungsfä-

higkeit des Patienten, die Mobilität, die Ernährung oder vorhandene 

Schmerzen erfasst. Auch Faktoren die in engem Zusammenhang 

mit diesen geriatrischen Syndromen stehen werden berücksichtigt 

– das soziale Umfeld und die Wohnsituation werden unter die Lupe 

genommen oder auch der Pflegebedarf ermittelt. Ergänzend findet 

eine Bewertung der geriatrischen Syndrome statt. Bei den Assessments 

ist je nach Bedarf mindestens ein Physiotherapeut, ein Ergotherapeut 

oder ein Logopäde einzubinden. 

Der spezialisierte Geriater erstellt anhand der Testergebnisse einen 

schriftlichen Behandlungsplan für den überweisenden Hausarzt. Inhalt 

dieses Plans sind die allgemeinen und persönlichen Behandlungsziele 

unter Berücksichtigung der Erkrankung und Lebenssituation des 

Patienten, entsprechende Empfehlungen für die medikamentöse 

Therapie, gegebenenfalls auch zu Heil- und Hilfsmitteln. Sollte weiter-

führende Diagnostik und Behandlung durch beispielsweise Fachärzte 

notwendig sein, wird auch das im Behandlungsplan dokumentiert.

Die Koordination der empfohlenen Therapien liegt dann wieder in 

der Hand des überweisenden Hausarztes.

Ältere nach Plan versorgen

Vereinbarung zur spezialisierten 
geriatrischen Diagnostik 
Ältere Patienten haben aufgrund der Art, Schwere und vor allem Komplexität ihrer Erkran-
kungen einen besonderen Versorgungsbedarf. Um diesem Bedarf nachzukommen, wurde die 
Vereinbarung zur spezialisierten geriatrischen Diagnostik ins Leben gerufen. Patienten, die 
das siebzigste Lebensjahr vollendet haben und mindestens zwei geriatrische Syndrome auf-
weisen, können von dieser besonderen Diagnostik profitieren – Gleiches gilt für Patienten, die 
bereits in eine Pflegestufe eingruppiert sind und bei denen mindestens ein geriatrisches  
Syndrom vorhanden ist.

anzaHl geStellte 
anträge anzaHl beSCHiedene anträge

anträge in bearbeitung zuM 
31.12.2016 auFgrund FeHlender 
unterlagen

46 18

daVon anzaHl 
geneHMigungen

daVon anzaHl 
ableHnungen

28
14 4



geltende Qualitätssicherungs- 
vereinbarungen und -richtlinien
zeITLIcHe enTWIcKLUng Der  
geneHmIgUngSBereIcHe 1989-2016

neue genehmigungsbereiche

genehmigungsbereiche

entfällt

1989
Chirotherapie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

onkologie 

Psychotherapie

Sonografie 

Strahlendiagnostik und -therapie

1990-1993
dialyse

Herzschrittmacherkontrollen

Kernspintomografie

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mr-angiografie

Physikalisch-med. leistungen

Substitution opiatabhängiger

zervix-zytologie

Chirotherapie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

onkologie 

Psychotherapie

Sonografie 

Strahlendiagnostik und -therapie

1994-1997
ambulantes operieren

arthroskopie

otoakustische emissionen  

Polygrafie/Polysomnografie

Schmerztherapie

Sozialpsychiatrie  

Stoßwellenlithotripsie

Chirotherapie

dialyse

Herzschrittmacherkontrollen

Kernspintomografie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mr-angiografie

onkologie 

Physikalisch-med. leistungen

Psychotherapie

Sonografie 

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

zervix-zytologie

1998-2001
invasive Kardiologie

Photodynamische therapie

QuaMadi

ambulantes operieren  

arthroskopie

Chirotherapie

dialyse

Herzschrittmacherkontrollen

Kernspintomografie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mr-angiografie

onkologie 

otoakustische emissionen 

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

Schmerztherapie

Sonografie 

Sozialpsychiatrie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

zervix-zytologie

2002-2005
diabetisches Fußsyndrom

dMP brustkrebs

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

Funktionsstörung der Hand

Koloskopie

Med. rehabilitation

Soziotherapie

ambulantes operieren

 arthroskopie

Chirotherapie

dialyse

Herzschrittmacherkontrollen

invasive Kardiologie

Kernspintomografie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mr-angiografie

onkologie 

otoakustische emissionen 

Photodynamische therapie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie 

Sozialpsychiatrie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

zervix-zytologie

QUALITÄTSSIcHerUng – KernAUFgABe Der KVSH
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geltende Qualitätssicherungs- 
vereinbarungen und -richtlinien 2016

geriatrie

gesund schwanger

Holmium-laser

MrSa

Pet, Pet/Ct

akupunktur

ambulantes operieren 

arthroskopie

balneophototherapie

Chirotherapie

delegations-Vereinbarung

diabetisches Fußsyndrom

dialyse

dMP asthma

dMP brustkrebs

dMP CoPd

dMP diabetes typ 1

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

dünndarm-Kapselendoskopie

Funktionsstörung der Hand

Hausarztzentrierte Versorgung

Hautkrebs-Screening

Herzschrittmacherkontrollen

Histopath. Hautkrebs-Screening

HiV/aids

Hörgeräteversorgung erw.

Hörgeräteversorgung Kinder

interventionelle radiologie

invasive Kardiologie

iVM

Kernspintomografie

Koloskopie

laboratoriumsmedizin

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mammographie-Screening

Med. rehabilitation

Molekulargenetik

Mr-angiografie

neuropsychologische therapie

nuklearmedizin

onkologie

otoakustische emissionen

Photodynamische therapie

Phototherap. Keratektomie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

Vakuumbiopsie der brust

zervix-zytologie
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2006-2009
akupunktur

dMP asthma

dMP CoPd

dMP diabetes typ 1

Hausarztzentrierte Versorgung

Hautkrebs-Screening

HiV/aids

interventionelle radiologie

Mammographie-Screening

nuklearmedizin

Phototherap. Keratektomie

Vakuumbiopsie der brust

ambulantes operieren 

arthroskopie

Chirotherapie

diabetisches Fußsyndrom

dialyse

dMP brustkrebs

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

Funktionsstörung der Hand

Herzschrittmacherkontrollen

invasive Kardiologie

Kernspintomografie

Koloskopie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Med. rehabilitation

Mr-angiografie

onkologie 

otoakustische emissionen 

Photodynamische therapie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie 

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

zervix-zytologie

2010-2013
balneophototherapie

Histopath. Hautkrebs-Screening

Hörgeräteversorgung erw.

Hörgeräteversorgung Kinder

Molekulargenetik

neuropsychologische therapie

akupunktur

ambulantes operieren 

arthroskopie

Chirotherapie

diabetisches Fußsyndrom

dialyse

dMP asthma

dMP brustkrebs

dMP CoPd

dMP diabetes typ 1

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

Funktionsstörung der Hand

Hausarztzentrierte Versorgung

Hautkrebs-Screening

Herzschrittmacherkontrollen

HiV/aids

interventionelle radiologie

invasive Kardiologie

Kernspintomografie

Koloskopie

laboratoriumsmedizin 

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mammographie-Screening

Med. rehabilitation

Mr-angiografie

nuklearmedizin

onkologie 

otoakustische emissionen 

Photodynamische therapie

Phototherap. Keratektomie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie 

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

Vakuumbiopsie der brust

zervix-zytologie

2014
intravitreale Medikamenteneingabe 

(iVM)

dünndarm-Kapselendoskopie

akupunktur

ambulantes operieren 

arthroskopie

balneophototherapie

Chirotherapie

diabetisches Fußsyndrom

dialyse

dMP asthma

dMP brustkrebs

dMP CoPd

dMP diabetes typ 1

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

Funktionsstörung der Hand

Hausarztzentrierte Versorgung

Hautkrebs-Screening

Herzschrittmacherkontrollen

Histopath. Hautkrebs-Screening

HiV/aids

Hörgeräteversorgung erw.

Hörgeräteversorgung Kinder

interventionelle radiologie

invasive Kardiologie

Kernspintomografie

Koloskopie

laboratoriumsmedizin

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mammographie-Screening

Med. rehabilitation

Molekulargenetik

Mr-angiografie

neuropsychologische therapie

nuklearmedizin

onkologie

otoakustische emissionen

Photodynamische therapie

Phototherap. Keratektomie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

Vakuumbiopsie der brust

zervix-zytologie

2015
delegations-Vereinbarung

akupunktur

ambulantes operieren 

arthroskopie

balneophototherapie

Chirotherapie

diabetisches Fußsyndrom

dialyse

dMP asthma

dMP brustkrebs

dMP CoPd

dMP diabetes typ 1

dMP diabetes typ 2

dMP KHK

dünndarm-Kapselendoskopie

Funktionsstörung der Hand

Hausarztzentrierte Versorgung

Hautkrebs-Screening

Herzschrittmacherkontrollen

Histopath. Hautkrebs-Screening

HiV/aids

Hörgeräteversorgung erw.

Hörgeräteversorgung Kinder

interventionelle radiologie

invasive Kardiologie

iVM

Kernspintomografie

Koloskopie

laboratoriumsmedizin

langzeit-eKg

ldl- und immunapherese

Mammographie

Mammographie-Screening

Med. rehabilitation

Molekulargenetik

Mr-angiografie

neuropsychologische therapie

nuklearmedizin

onkologie

otoakustische emissionen

Photodynamische therapie

Phototherap. Keratektomie

Physikalisch-med. leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychotherapie

QuaMadi

Schmerztherapie

Sonografie

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Stoßwellenlithotripsie

Strahlendiagnostik und -therapie

Substitution opiatabhängiger

Vakuumbiopsie der brust

zervix-zytologie

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Qualitätsbericht 2016
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team 1
brustkrebsdiagnostik 
und -therapie
Kurative mammographie

mammographie-Screening

QuamaDi-geschäftsstelle

Vakuumbiopsie der Brust

team 2
genehmigungspflichtige  
leistungen i
Amblyopie-Vertrag

Autogenes Training

Balneophototherapie

Begleiterkrankungen Diabetes mellitus

chirotherapie

Delegationsvereinbarung

Dermatohistologie

Dialyse

DmP: Asthma, Brustkrebs, cOPD,

KHK, Diabetes Typ 1 und Typ 2

Dünndarm-Kapselendoskopie

Früherkennungsuntersuchung Kinder 

gemeinsame einrichtung DmP Brustkrebs 

und Innere Indikationen

gruppentherapievertrag

Hausarztzentrierte Versorgung

Herzschrittmacherkontrollen

Hilfeleistungen näPa

Histopathologie Hautkrebs-Screening

Hörgeräteversorgung

Homöopathie

Hypnose

IV-Fußvertrag

Koloskopie

Laborleistungen 32.3 eBm

Langzeit-eKg

LDL-Apherese

molekulargenetik

nekrosenabtragung Diabetisches Fußsyndrom

neuropsychologische Therapie

Otoakustische emissionen

Physikalisch-medizinische Leistungen

Polygrafie/Polysomnografie

Psychosomatische grundversorgung

Psychotherapie

relaxationstherapie nach Jacobson

Schmerztherapie

Sozialpädiatrie

Sozialpsychiatrie

Soziotherapie

Verhaltenstherapie

zervix-zytologie

team 3
genehmigungspflichtige  
leistungen ii
Akupunktur

Ambulantes Operieren

Arthroskopie

Beratung empfängnisregelung

extrakorporale 

Stoßwellenlithotripsie bei Harnsteinen (eSWL)

entnahme von Venenblut

entwicklungsneurologische Untersuchung

Funktionsstörung Hand

Früherkennung Krebserkrankung der Frau

gesund schwanger

Hautkrebs-Screening

HIV/AIDS

Holmium-Laser

Interventionelle radiologie

Intravitreale medikamenteneingabe (IVm)

Invasive Kardiologie

Kernspintomografie (mrT)

Künstliche Befruchtung

mr-Angiografie

nuklearmedizin

Onkologie

PeT, PeT/cT

Photodynamische Therapie (PDT)

Phototherapeutische Keratektomie (PTK)

röntgendiagnostik

Strahlentherapie

Sonografie

Substitution

Tonsillotomie

Verordnung von med. rehaleistungen

QUALITÄTSSIcHerUng – KernAUFgABe Der KVSH
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Die Abteilung Qualitätssicherung 

Die Aufgaben der Abteilung 
Qualitätssicherung erge-
ben sich aus dem fünften 
Sozialgesetzbuch und den 
daraus resultierenden Qua-
litätssicherungsrichtlinien 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) und der 
Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV). 



iM dienSte der Qualität
Grundlage für die Tätigkeiten der Abteilung Qualitätssicherung ist 

das fünfte Sozialgesetzbuch. Mehr als 40 Mitarbeiter prüfen anhand 

von Gesetzen, Richtlinien und Vereinbarungen des Gemeinsamen 

Bundesauschusses (G-BA) ob Genehmigungen erteilt werden kön-

nen, denn – ohne Genehmigung keine Abrechnung: Ein Vertragsarzt 

oder Vertragspsychotherapeut kann im Rahmen der gesetzlichen 

Krankenversicherung bestimmte Leistungen nur dann erbringen und 

abrechnen, wenn er über eine Genehmigung der Kassenärztlichen 

Vereinigung verfügt.

Neben der Kernaufgabe Qualitätssicherung gehören auch die fach-

kundige Information und Beratung der Vertragsärzte und Psycho-

therapeuten zu den Aufgaben des Ressorts. Regelmäßig werden 

Fortbildungen zu Themen aus dem Bereich der Qualitätssicherung 

organisiert – außerdem wird die Arbeit ärztlicher Qualitätszirkel seit 

etwa zwanzig Jahren von der Abteilung unterstützt und begleitet. 

Seitdem Ärzte verpflichtet sind, Qualitätsmanagement in den Praxen 

einzuführen, wurden zudem die Beratungsleistungen rund um die 

gesamte Praxisorganisation erweitert (siehe auch Seite 34)
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QUALITÄTSSIcHerUng

team 4
Qualitätsmanagement
Fortbildungspflicht § 95d SgB V

Hygiene/medizinprodukte

mrSA

Patientensicherheit

Qualitätsmanagement (Qm)

team 5
ärztliche Stellen
Ärztliche Stelle

- Strahlentherapie

- nuklearmedizin

Ärztliche Stelle – mammographie

Ärztliche Stelle –  

röntgendiagnostik

weitere
geschäftsbereiche
Fortbildungsveranstaltungen

geriatrie

Qualitätsbericht

referat Qualitätsförderung/Qualitätszirkel

Sektorenübergreifende QS

Abteilungsleiterin aenne Villwock 

Stellvertreterin Kathrin zander 
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QualitätSSiCHerungSbereiCHe geneHMigungen 
geSaMt

neu erteilte 
geneHMigungen

ableHnungen widerruFe/rÜCKnaHMen 
bzw. beendigungen

akupunktur 270 7 0 8

ambulantes operieren 1074 61 1 48

arthroskopie 127 5 0 2

balneophototherapie 35 1 0 0

Computertomografie 128 11 1 9

dialyse 55 3 0 2

dünndarm-Kapselendoskopie 21 2 0 1

geriatrie 14 14 4 0

Hautkrebs-Screening 1736 90 2 74

Herzschrittmacherkontrollen 99 13 0 8

Histopathologie Hautkrebs-Screening 16 0 0 1

HiV/aids 0 0 0 0

Hörgeräteversorgung erwachsene 131 4 2 8

Hörgeräteversorgung Kinder 7 0 1 0

Holmium-laser 0 0 0 0

interventionelle radiologie 9 0 0 0

invasive Kardiologie 13 4 1 1

intravitreale Medikamenteneingabe (iVM) 59 7 0 1

Kernspintomografie 102 9 0 4

Kernspintomografie der Mamma 10 0 0 1

Koloskopie 86 3 0 4

laboratoriumsmedizin 291 11 0 36

langzeit-eKg 984 69 0 47

ldl- und immunapherese 39 7 0 0

Magnetresonanz-angiografie 79 6 0 0

Mammographie 77 9 0 5

Mammographie Screening 61 7 0 4

Molekulargenetik 11 1 0 7

QUALITÄTSSIcHerUng – KernAUFgABe Der KVSH
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zahlen und Fakten 2016
Fast 1.600 Genehmigungsanträge sind im Berichtsjahr 2016 bei der 

Kassenärztlichen Vereinigung eingegangen. Der Anteil der positiv 

beschiedenen Anträge betrug rund 90 Prozent. Lediglich 10 Prozent der 

Anträge mussten – meist aus formalen Gründen – abgelehnt werden.

Am 31. Dezember 2016 wurden insgesamt 10.886 arztbezogene Geneh-

migungen gezählt.



QualitätSSiCHerungSbereiCHe geneHMigungen 
geSaMt

neu erteilte 
geneHMigungen

ableHnungen widerruFe/rÜCKnaHMen 
bzw. beendigungen

MrSa 742 742 0 0

neuropsychologische therapie 17 2 0 0

nuklearmedizin 34 0 0 3

onkologie 125 4 2 8

osteodensitometrie  
(Knochendichtemessung)

20 2 0 3

otoakustische emissionen (oae) 127 7 0 7

Pet, Pet/Ct* 1 1 0 0

Photodynamische therapie (Pdt) 18 0 0 1

Phototherapeutische Keratektomie (PtK) 3 0 0 0

Polygrafie/Polysomnografie 114 8 0 6

radiologie (diagnostische) 649 39 5 48

Schmerztherapie 37 3 0 1

Sonografie 2824 218 95 159

Sonografie der Säuglingshüfte 241 13 2 11

Sozialpädiatrie 88 64 8 0

Sozialpsychiatrie 34 2 0 2

Soziotherapie 65 2 1 2

Stoßwellenlithotripsie bei Harnsteinen 25 0 1 3

Strahlentherapie 32 2 0 3

Substitution opiatabhängiger 114 4 0 10

Vakuumbiopsie der brust 10 1 1 0

zervix-zytologie 32 1 0 3

geSaMt 2016 10886 1459 127 541

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Qualitätsbericht 2016
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*Positronenemissionstomografie, Positronenemissionstomografie mit Computertomografie
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Qualitätssicherung – Kurz gemeldet 

geSund SCHwanger 

Minimierung des risikos für Frühgeburten

Konstant hohe Frühgeburtenraten stellen in der Geburtshilfe ein 

Problem dar. Um diesen entgegenzuwirken, hat die Arbeitsge-

meinschaft Vertragskoordinierung der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung (KBV) eine bundesweite Vereinbarung geschlossen, 

die die Versorgung von Schwangeren verbessern soll. Diese trat 

am 1. April 2016 unter dem Namen „Gesund schwanger“ in Kraft. 

Ab 1. Juli 2016 konnten die ersten Versicherten von bereits teil-

nehmenden Kassen in das Programm eingeschrieben werden. 

Durch gezielte Aufklärung und Beratung der Schwangeren – hin 

zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten für Mutter und Kind 

– soll das Risiko einer Frühgeburt vermindert werden. Ergänzend 

werden sinnvolle diagnostische Verfahren eingesetzt: 

��   Beratungsgespräch inkl. Risikoscreening  

Mittels eines wissenschaftlich entwickelten Fragebogens 

schätzt der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe das Risiko einer Frühgeburt ein und berät die 

Schwangeren ausführlich.

��  Vaginaler Frühultraschall 

Ein Ultraschall in der vierten bis achten Schwanger-

schaftswoche (SSW) gibt frühzeitig Aufschluss über mög-

liche Komplikationen. 

��  Infektionsscreening in der 16.–24. SSW 

Vaginale Infektionen können eine Frühgeburt auslösen. 

Ein Infektionsscreening auf Bakterien und Mykoseerreger 

gibt dem Arzt die Möglichkeit frühzeitig therapeutisch 

einzugreifen. 

 

An dieser Vereinbarung können Fachärzte für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe, Fachärzte für Laboratoriumsmedizin und Fach-

ärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 

unter bestimmten Voraussetzungen teilnehmen.

delegationS-Vereinbarung

attraktivere Konditionen für ärzte

Um der wachsenden Zahl chronisch kranker und multimorbider 

Patienten eine verlässliche, flächendeckende und qualitativ 

hochwertige Versorgung mit hausärztlichen und fachärztlichen 

Leistungen zu bieten, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV)im März 2009, das Modell der nicht-ärztlichen Praxisassis-

tenten (NäPa) eingeführt. Diese entlasten den Arzt in der ambu-

lanten Versorgung, indem sie bestimmte vom Arzt delegierbare 

Leistungen ausführen. 

Um den Einsatz der nicht-ärztlichen Praxisassistenten zu erweitern 

und noch attraktiver zu gestalten, hat die KBV die Vereinbarung 

im Berichtsjahr angepasst. Die vereinbarten Änderungen sehen 

vor, dass das derzeitige Versorgungsniveau durch diese Koope-

rationsstruktur aufrechterhalten und ausgebaut wird. 

Folgende Änderungen in der Delegations-Vereinbarung wurden 

vereinbart: 

��  Der Strukturzuschlag für Kosten wie Ausbildung, Personal-

kosten und zusätzliche Praxisausstattung wurde angehoben.

��  Praxen, die nicht-ärztliche Praxisassistenten ausbilden, 

können während der Ausbildung eine befristete Genehmi-

gung erhalten. Diese ursprünglich bis zum 31. Dezember 

2016 befristete Übergangsregelung wurde um zwei Jahre 

verlängert.

��  Die als Abrechnungsvoraussetzung durchschnittlich zu 

erfüllende Mindestzahl von Behandlungsfällen bzw. die 

Mindestzahl von Patienten (Patienten älter als 75 Jahre), 

wurde abgesenkt.

��  Patientenbesuche, die bereits vor dem Antrag auf Genehmi-

gung selbstständig durch nicht-ärztliche Praxisassistenten 

durchgeführt wurden, können über einen Zeitraum von  

24 Monaten rückwirkend auf den Nachweis der praktischen 

Fortbildung angerechnet werden.
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SearCH & deStroy

Qualitätssicherungsvereinbarung MrSa

Das vermehrte Auftreten von multiresistenten Erregern (MRE) 

wird als problematisch eingeschätzt. Ein erfolgreicher Umgang 

mit MRSA bzw. MRE ist nur durch ein regional abgestimmtes 

Handeln innerhalb der medizinischen Einrichtungen (Kranken-

häuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen, 

Pflegedienste etc.) möglich.

Zum 1. Juli 2016 trat die angekündigte Vereinbarung von Qua-

litätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur spe-

ziellen Diagnostik und Eradikationstherapie im Rahmen von 

Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (Qualitätssiche-

rungsvereinbarung MRSA) in Kraft. Die Vereinbarung regelt die 

Anforderungen an die Ärztinnen und Ärzte, an die Durchführung 

der Leistungen sowie die Berichterstattung an das Bundesminis-

terium für Gesundheit und löst damit die Regelung im Anhang 

zur Vergütungsvereinbarung ab. Von Ärzten, die Leistungen des 

Kapitels 30.12 (EBM) abrechnen möchten, wird eine dreistündige 

Fortbildung zum Thema multiresistente Keime gefordert. Derzeit 

gibt es zwei Möglichkeiten zur Fortbildung, die einen einheitlichen 

Wissensstand sicherstellen sollen: Der Vertragsarzt kann eine 

Online-Fortbildung MRSA mit anschließender Lernzielkontrolle 

oder eine anerkannte Präsenzveranstaltung absolvieren. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt die Untersuchung 

auf MRSA im Sinne einer „search and destroy“-Vorgehensweise 

ausschließlich für Patienten bestimmter Risikogruppen. In der 

Qualitätssicherungsvereinbarung ist deshalb auch geregelt, für 

welche Patientengruppe eine Abstrichuntersuchung in Frage 

kommt. 

Der MRSA-Risikopatient muss in den letzten sechs Monaten 

stationär behandelt worden sein (mindestens vier zusammen-

hängende Tage Verweildauer) und zusätzlich die folgenden Risi-

kokriterien erfüllen: 

Patient mit positivem MRSA-Nachweis in der Anamnese (unab-

hängig vom Zeitpunkt der Infektion) und/oder Patient mit einem 

oder mehr der nachfolgenden Risikofaktoren:

�� chronische Pflegebedürftigkeit (mindestens Pflegestufe 1), 

�� Antibiotikatherapie in den zurückliegenden 6 Monaten, 

�� liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde), 

�� Dialysepflichtigkeit, 

��  Hautulcus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteil-

infektionen. 

Hilfe bei erfolglosen Therapien erhält der Arzt bei regionalen 

MRSA- bzw. MRE-Netzwerken. In Deutschland entstanden unter 

Moderation des öffentlichen Gesundheitsdienstes bereits über 

100 regionale Netzwerke. Auch die Mikrobiologen vor Ort, sowie 

die zuständigen Gesundheitsämter geben entsprechende Hilfs-

stellungen.

In Schleswig-Holstein gibt es derzeit fast 750 Ärzte mit einer 

Genehmigung, diese Leistungen durchzuführen und abzurechnen. 

Weitere Informationen im Internet unter: www.sh-mre.de

ultraSCHallVereinbarung 2016

Prüfverfahren vereinfacht
Die Ultraschalluntersuchung ist eines der wichtigsten diagnos-

tischen Verfahren in der Medizin. Um sichere diagnostische 

Ergebnisse zu erhalten, muss der untersuchende Arzt bereits 

Erfahrung mit dieser Untersuchungsmethode haben, zudem 

müssen die Sonografiegeräte eine einwandfreie Bildqualität liefern.

Die Qualitätssicherung in diesem Bereich – geregelt in der Ultra-

schallvereinbarung – ist aufgrund der zahlreichen Anwendungs-

möglichkeiten am bzw. im menschlichen Körper sehr aufwendig. 

Neben der Qualifikation des Arztes werden insbesondere auch 

die zum Einsatz kommenden Geräte regelmäßig überprüft. Die 

Ultraschall-Vereinbarung wurde zum 1. Oktober 2016 geändert. 

Prüfverfahren der Geräte ohne zusätzliche Bilderprüfung

Abnahmeprüfung: Die Prüfung des Sonografiegerätes durch die 

KVSH, die stattfindet, bevor die Genehmigung erteilt wird, kann 

bei Neugeräten künftig ganz ohne zusätzliche Bilderprüfung 

stattfinden. Hier genügt die Gewährleistungserklärung des Geräte-

herstellers. Bei Gebrauchtgeräten (älter als 24 Monate) entfällt 

die Bilderprüfung ebenfalls, wenn zusätzlich zur Gewährleistung 

des Herstellers, ein aktuelles Wartungsprotokoll vorliegt. 

Konstanzprüfung: Das Intervall für die regelmäßigen Prüfungen 

der Sonografiegeräte wird von vier auf sechs Jahre verlängert. 

Auch hier wird auf die Bilderprüfung verzichtet – die Vorlage 

eines Wartungsprotokolls, aus dem die technische Bildqualität 

abgeleitet werden kann, ist ausreichend. 

Spezielle Regelungen gelten für die Endosonografie: Bei Geräten 

mit Sonden für die Endosonografie müssen besondere Hygie-

neauflagen erfüllt sein. 

Qualifikation des Arztes – Untersuchungszahlen für erfahrene 

Ärzte abgesenkt

Weitere Entlastung gibt es beim Nachweis der „fachlichen Befähi-

gung“. Diesen muss der Arzt für eine Genehmigung grundsätzlich 

durch Untersuchungszahlen nachweisen. Für Ärzte, die bereits 

in einem anderen Anwendungsbereich die fachliche Qualifi-

kation nachgewiesen haben, werden die Nachweiszahlen für 

einen weiteren Anwendungsbereich bei gleicher Untersuchungs- 

methode abgesenkt.

Stichprobenprüfung – höhere Quote, differenzierte Bewertung 

der Dokumentation 

Die Quote der durch die KVSH zu prüfenden Ärzte wird von drei 

auf sechs Prozent erhöht. Diese zusätzlichen Stichproben fallen 

vorerst auf Ärzte, die ab dem 1. Januar 2017 eine Genehmigung 

beantragt und erhalten haben. Das Bewertungsschema für die 

Dokumentationsprüfung wird zudem differenzierter. Statt einer 

bisher zweistufigen Bewertung wird eine Einordnung in vier 

Stufen vorgenommen.

Aktuelle Ultraschallvereinbarung unter: www.kvsh.de Praxis 

→Downloadcenter	→Genehmigungspflichtige Leistungen	→ Sono-

grafie.
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exaKte tuMordiagnoStiK 

neue leistungen im ebM

Zum 1. Januar 2016 wurde die Tumordiagnostik 

mittels PET Positronenemissionstomografie 

(PET) und Positronenemissionstomografie 

mit Computertomografie (PET/CT) als neue 

genehmigungspflichtige Leistung in den EBM 

aufgenommen. Das Kapitel 34 wurde um den 

Abschnitt 34.7 erweitert.

Mit diesen bildgebenden Verfahren lassen sich 

Tumore exakt lokalisieren und dreidimensional 

abbilden. Während es sich bei der PET um 

eine rein nuklearmedizinische Untersuchung 

handelt, liefert das PET/CT eine fusionierte 

Darstellung von nuklearmedizinischen und 

radiologischen Bildinformationen.

In der QS-Vereinbarung hat der gemeinsame 

Bundesausschuss Qualitätsanforderungen an 

den Arzt sowie Indikationen zur Untersuchung 

definiert. Die Gebührenpositionen können aus-

schließlich von Fachärzten für Nuklearmedizin 

und Fachärzten für Radiologie mit entspre-

chender Weiterbildung abgerechnet werden.  

Diese Vereinbarung ist eine Maßnahme zur 

Qualitätssicherung, mit welcher die Standards 

der Leistungserbringung bei der PET und PET/

CT sicher gestellt werden.

Die Vereinbarung von Qualitätssicherungs-

maßnahmen nach §135 Abs. 2 SGB trat ab  

1. Juli 2016 in Kraft

HoCHQualiFizierte VerSorgung Von SCHMerzPatienten 

Stärkere Überprüfung der Prozessqualität –  
lockerungen bei der Strukturqualität

Die besondere medizinische Behandlung von Menschen mit chronischen Schmerzen 

kann langwierig sein und hat viele Facetten – in Deutschland wird sie von hoch-

qualifizierten Schmerztherapeuten übernommen.

Zum 1. Oktober 2016 trat die geänderte Fassung der Qualitätssicherungsvereinbarung 

zur Schmerztherapie in Kraft. Mit der aktualisierten Vereinbarung soll es gelingen, 

mehr Ärzte für die Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten zu gewinnen. 

Dabei ist es wichtig, die Qualitätsstandards auf international höchstem Niveau zu 

halten und dennoch Erleichterungen für die Umsetzung zu erreichen.

Für Ärzte bedeutet das eine Lockerung der Genehmigungsvoraussetzungen und teil-

weise mehr Flexibilität in der Behandlung der Patienten. Durch die vom Gesetzgeber 

neu aufgegebene Dokumentationsprüfung verschiebt sich der Schwerpunkt der 

Qualitätsprüfungen stärker in Richtung der Beurteilung therapeutischer Prozesse.

Wesentliche Anforderungen vor und nach der Aktualisierung der Qualitätssiche-

rungsvereinbarung seit Oktober 2016:

Informationen zur Schmerztherapie in Schleswig-Holstein im Internet unter:  

www.schmerztherapie-sh.de

Vor aKtualiSierung naCH aKtualiSierung
eingangskolloquium unentbehrlich eingangskolloquium entbehrlich, wenn die 

zusatzweiterbildung „Schmerztherapie“ 
nicht länger als 48 Monate zurückliegt

nachweis festgelegter  
behandlungsanzahlen

absenkung der festgelegten nachzuweisen-
den behandlungsanzahlen und anpassung 
an die Vorgaben der zusatzweiterbildung 
„Spezielle Schmerztherapie“

12-monatige tätigkeit in einer quali-
fizierten „schmerztherapeutischen 
ausbildungseinrichtung“ in Vollzeit

12-monatige tätigkeit in einer qualifizierten 
„schmerztherapeutischen ausbildungsein-
richtung“, bei entsprechender Verlängerung 
der gesamtdauer auch berufsbegleitend in 
teilzeit möglich

Einzelpraxen:
12 geforderte interdisziplinäre 
Schmerzkonferenzen 

Einzelpraxen:
10 geforderte interdisziplinäre  
Schmerzkonferenzen

Erreichbarkeit:
an 4 tagen pro woche mindestens je 
4 Stunden schmerztherapeutische 
Sprechstunden je arzt

Erreichbarkeit:
an 4 tagen pro woche mindestens je 4 Stun-
den schmerztherapeutische Sprechstunden 
je einrichtung

Bei Neugenehmigung:
Keine dokumentationsprüfung

Bei Neugenehmigung:
dokumentationsprüfung zu 12 Fällen aus 
den ersten 4 abrechnungsquartalen nach 
genehmigungserteilung 
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Die Substitutionsbehandlung von Opiatabhängigen hat in der Gesetz-

lichen Krankenversicherung seit 1990 einen festen Platz. Bis in die 

80er Jahre gab es keine Medikamente, die für die Behandlung Opiat-

abhängiger zugelassen waren.

Heute werden opiatabhängige Patienten ausschließlich nach den 

Vorgaben der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung 

(MVV-RL) substituiert, diverse zugelassene Medikamente stehen für 

die Substitution zur Verfügung. Die Behandlung kann von Ärzten mit 

entsprechender Genehmigung der KVSH zulasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung durchgeführt und abgerechnet werden. Bei der 

Behandlung mit Substitutionsmitteln wird grundsätzlich immer die 

Suchtmittelfreiheit als Therapieziel angestrebt.

In Schleswig-Holstein wurde bereits 1990 mit dem sogenannten 

MTK-Vertrag – dem Medikamentengestützten Therapiekonzept – 

die Möglichkeit geschaffen, mit nun offiziellen Substitutionsmitteln  

heroinabhängige Patienten zu behandeln. Auf Bundesebene kamen kurz 

darauf – ebenfalls 1990 – die NUB-Richtlinien (Neue Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden) zum Tragen. Der Unterschied zwischen 

den Verträgen bestand in den Voraussetzungen zur Aufnahme in eines 

der Substitutionsprogramme. Nach den NUB-Richtlinien musste 

der Nachweis einer Folgeerkrankung wie z. B. HIV oder Hepatitis C 

erbracht werden, beim MTK-Vertrag musste der Patient mindestens 

zwei stationäre Maßnahmen nachweisen. 

Aufgrund der Modifizierung der bundesweit gültigen MVV-RL wurde 

im April 2005 der landesspezifische MTK-Vertrag eingestellt.

Zur besseren Vergütung der in der Betäubungsmittel-Verschreibungs-

verordnung (BtMVV) geregelten sogenannten „Take-Home-Vergabe 

bis zu sieben Tage“ konnte die KVSH im Juli 2004 mit den Landes-

verbänden der Krankenkassen einen gesonderten Vertrag schließen. 

Diese Vergabemöglichkeit gestattet dem Patienten, dass er nicht täglich 

in der Praxis erscheinen muss. Er erhält für den täglichen Verbrauch 

sieben Einzeldosen vom Apotheker mit nach Hause. Damit ist ein 

Aufsuchen der Praxis nur einmal in der Woche notwendig. Dieser 

Vertrag wurde aufgrund einer neuen EBM-Regelung zum 1. Oktober 

2017 eingestellt.

Ärzte mit der Zusatzweiterbildung „Suchtmedizinische Grundversor-

gung“ können die Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung 

von Substitutionsbehandlungen beantragen. Die Anzahl der Substi-

tutionsbehandlungen sind je Arzt auf gleichzeitig 50 Behandlungen 

begrenzt. Die KVSH kann diesen Genehmigungsumfang in geeigneten 

Fällen und zur Sicherstellung erweitern. 

Um Substitutionsengpässen in der flächendeckenden Versorgung 

entgegenzuwirken, wurde in der Betäubungsmittel-Verschreibungsver-

ordnung (BtMVV) für Ärzte ohne Zusatzqualifikation die Möglichkeit 

geschaffen, bis zu drei Patienten im gleichen Zeitraum zu substitu-

ieren. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Patient zu Beginn der 

Behandlung und regelmäßig einmal im Quartal einen Arzt aufsucht, 

der über die bereits erwähnte Qualifikation „Suchtmedizinische 

Grundversorgung“ verfügt. 

Den Beginn und das Ende einer Substitutionsbehandlung muss der 

Arzt unverzüglich bei der KVSH, der leistungspflichtigen Kranken-

kasse und dem bundesweiten Substitutionsregister anzeigen. Ver-

bindlich ist außerdem die Ermittlung des Hilfebedarfs im Rahmen 

der psychosozialen Begleittherapie (PSB) durch eine psychosoziale 

Drogenberatungsstelle bei Substitutionsbeginn.

Die Qualität der vertragsärztlichen Substitution wird von einer fach-

kundigen, von der KVSH eingerichteten Kommission, begutachtet. 

Die „Qualitätssicherungskommission Drogensubstitution“ prüft 

pro Quartal bei 15 Prozent der substituierenden Ärzte jeweils zwei 

Prozent der abgerechneten Behandlungsfälle. Prüfkriterien sind 

die Indikation für die Behandlung und das Einhalten aller weiteren 

Bestimmungen aus der aktuellen MVV-RL. Nach Ablauf von jeweils 

fünf Behandlungsjahren werden darüber hinaus bei jedem Patient 

die Dokumentationen mit den zugehörigen Therapiekonzepten und 

Behandlungsberichten durch die Kommission geprüft.

Durch den zunehmenden Rückzug vieler Ärzte aus der Substituti-

onsbehandlung entstehen vornehmlich in Städten wie Kiel, Lübeck 

und Flensburg große Praxen mit dem Schwerpunkt „Substitution“.  

In den folgenden Interviews werden die unterschiedlichen Strukturen 

und Arbeitsweisen einer Einzelpraxis und einer Schwerpunktpraxis 

deutlich. Dr. Anja Ebsen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychothera-

pie in der DIAKO Fachambulanz Kiel und Dr. Lutz Stöve, Facharzt für 

Allgemeinmedizin in Oldenburg, haben die Vor- und Nachteile ihrer 

Therapieangebote für Patienten und die eigene Arbeit beleuchtet.

Es wurde deutlich: Unterschiedliche Strukturen und Angebote sind 

wichtig – denn auch die Patienten kommen aus unterschiedlichen Mili-

eus und mit ebenso unterschiedlichen Bedürfnissen zur Behandlung.

Auftrag: Suchtmittelfreiheit

Substitutionsbehandlung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung
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„Viele Patienten wünschen  
sich mehr hausärztliche Betreuung“ 

Redaktion: Ist Ihrer Auffassung nach eine ausreichende psychosoziale 
Betreuung Ihrer Patienten gewährleistet?

Dr. Anja Ebsen: Ja, wir haben hier ausreichende ressourcen. Termine kön-
nen wir recht flexibel vergeben. Außerdem bieten wir täglich eine offene 
Sprechstunde an – in der zeit von acht bis zwölf haben unsere Patienten 
die möglichkeit mit einem mitarbeiter der psychosozialen Betreuung zu 
sprechen. es gibt ja immer wieder unvorhersehbare Krisensituationen. Für 
Berufstätige haben wir eine weitere Terminoption geschaffen: einmal im 
monat, samstags, steht ein mitarbeiter der psychosozialen Betreuung für 
zwei Stunden zur Verfügung.

Redaktion: Wie gestaltet sich die zusammenarbeit und Kommunikation 
mit Substitutionskollegen und den nicht substituierenden Hausärzten 
Ihrer Patienten?

Ebsen: Viele Patienten wünschen sich mehr hausärztliche Anbindung. Deshalb 
empfehlen wir immer: „Suchen Sie sich einen eigenen Hausarzt. zusätzlich!“ 
Wir befürworten das sehr! gerade bei Patienten mit einer weiten Anreise zur 
Fachambulanz macht es Sinn, einen Hausarzt vor Ort für den gewöhnlichen 
Schnupfen zu haben. Oder denken Sie an die arbeitenden Patienten. Der 
Arbeitgeber würde aufgrund unseres Stempels auf der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung sofort erkennen, dass der Arbeitnehmer drogenabhängig ist. 
Die Kommunikation mit substituierenden Kollegen funktioniert insgesamt 
sehr gut. Durch das persönliche zusammenkommen zum Beispiel im Qua-
litätszirkel und auch durch die örtliche nähe sind kurzfristige Absprachen 
untereinander jederzeit gewährleistet. 

„Bei nicht substituierenden Ärzten ist das Bedürfnis nach Austausch nicht 
immer gegeben. Wenn wir erfahren, dass ein Kollege zusätzlich Psycho-
pharmaka verschreibt, nehmen wir Kontakt auf und suchen das persönliche 
gespräch. Außerdem können wir über Urinkontrollen möglichen Beikonsum 
erkennen. Besondere rücksprachen, wie beispielsweise mit der Leberambu-
lanz, mit dem hepatologischen zentrum oder gelegentlich auch mit zahnärzten, 
gestalten sich aber positiv. gerade bei einer zahnmedizinischen Betreuung 
sind häufig besondere Vorgehensweisen indiziert. Bei Behandlungen unter 
Vollnarkose bedarf es einer Vorabbegutachtung durch einen Psychiater. Hier 
ist die enge zusammenarbeit und Abstimmung sehr hilfreich. 

Redaktion: Was sind aus Ihrer 
Sicht die Vor- und nachteile einer 
zentralisierung bzw. Integration 
der Substitutionsbehandlung?

Ebsen: Der charme einer Facham-
bulanz sind vor allem die kur-
zen Wege. Der Patient kann in 
der Fachambulanz sämtliche 
Angebote unter einem Dach in 
Anspruch nehmen: Substitu-
tion, psychosoziale Betreuung, 
psychotherapeutische Krisen-
intervention, psychiatrische Dia-
gnostik, alltagsstrukturierende 
maßnahmen, Schuldnerberatung und ambulante rehabilitation. Durch die 
unterschiedlichen vorhandenen Fachbereiche Psychiatrie und Allgemeinme-
dizin, ist eine rasche Unterstützung in psychiatrischen Krisensituationen 
und auch bei akuten körperlichen erkrankungen problemlos. Das ist eine 
super möglichkeit.

Als nachteil sehe ich die Anzahl, der sagen wir, „nicht wartezimmerfähigen 
Patienten“. Davon gibt es einige in der Fachambulanz. Unsere Patienten sind 
häufig schwerstkrank. Sie leiden häufig verstärkt unter Angespanntheit, 
Aggressivität oder sind alkoholisiert, was zu einer aufgeheizten Stimmung 
bis hin zur eskalation führen kann. Wir arbeiten mit Deeskalationsmaß-
nahmen, Aushängen und in seltenen Fällen mit Abmahnungen und zeitlich 
begrenztem Ausschluss. Unsere erfahrungen sind diesbezüglich positiv. Je 
mehr drogenabhängige Patienten zusammenkommen, desto eher besteht 
natürlich die gefahr, dass gedealt wird. Da unsere einrichtung gut erreichbar 
im Kieler zentrum liegt, ist leider auch der nächste Szene Treffpunkt nicht 
weit entfernt. Um das Dealen in und vor der einrichtung zu verhindern, 
wird darauf geachtet, sollten die Klienten keine weiteren Angebote bei uns 
wahrnehmen, dass sie das grundstück nach der Vergabe verlassen. Unsere 
mitarbeiter sind im täglichen Berufsalltag einer besonderen Belastung aus-
gesetzt. Für extremsituationen werden alle mitarbeiter jährlich geschult und 
in deeskalierenden maßnahmen ausgebildet. ein spezielles Wachsystem 
haben wir aber nicht. es wurde sich bewusst dagegen entschieden. 

interView

Interview mit Dr. Anja Ebsen, DIAKO Fachambulanz Kiel
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Redaktion: Ist Ihrer Auffassung nach eine ausreichende psychosoziale 
Betreuung Ihrer Patienten gewährleistet?

Dr. Lutz Stöve: Ja. mittlerweile werden alle Patienten psychosozial betreut. 
Hier gab es anfänglich in neustadt Probleme, die jetzt aber behoben sind. In 
Oldenburg wird die psychosoziale Betreuung von der ATS – Ambulante und 
Teilstationäre Suchthilfe – durchgeführt, die Kapazitäten und ressourcen 
scheinen ausreichend. Die zusammenarbeit gestaltet sich sehr gut und die 
machen ihre Arbeit auch gut. einmal im monat kommt die Sozialtherapeu-
tin der ATS in die Praxis und bespricht mit Imke, meiner mitarbeiterin, alle 
Behandlungsfälle. Bei ärztlichen Fragestellungen komme ich bei Bedarf hinzu. 
Die Patientengespräche finden aber ausschließlich in den räumen der ATS 
statt, das würde sonst den rahmen in der Praxis sprengen.

Redaktion: Wie gestaltet sich die zusammenarbeit und Kommunikation 
mit Substitutionskollegen und den nicht substituierenden Hausärzten 
Ihrer Patienten?

Stöve: Inzwischen hat es sich ja rumgesprochen, dass wir in Oldenburg 
substituieren. Die umliegenden Hausärzte rufen an und geben Bescheid, 
wenn sie meinen, dass jemand für die Substitutionsbehandlung in Frage 
kommen könnte. Das funktioniert ganz problemlos. Diese Patienten bleiben 
dann auch in der hausärztlichen Betreuung beim überweiser. Alle vier bis 
sechs Wochen findet ein hausärztliches Treffen statt, wo wir dann zusammen 
an einen Tisch sitzen und alles durchdiskutieren. gerade wenn es um Ben-
zodiazepine geht, wird vom Patienten versucht, diese von anderer Stelle zu 
beziehen. Wir kennen unsere Pappenheimer! Die meisten Patienten kommen 
aber von alleine in die Praxis und manche davon nehmen nach Aufklärung 
über die gesetzeslage auch wieder Abstand von der Substitution. Das ist 
dann so. Vor Jahren wurde mal zusammen mit der Drogenberatungsstelle 
versucht, einen Qualitätszirkel Substitution einzuführen, leider kam dieser 
aber nicht zustande. 

Redaktion: Was sind aus Ihrer Sicht die Vor- und nachteile einer zentralisie-
rung bzw. Integration der Substitutionsbehandlung?

Stöve: Der Vorteil liegt für mich ganz klar auf der Hand: Durch den regelmäßigen 
Kontakt zum Patienten lernt man den menschen dahinter kennen und baut 
ein Vertrauensverhältnis zueinander auf! Die Arbeit in einer Fachambulanz 
stelle ich mir dagegen unpersönlicher und weniger menschennah vor. Ich habe 
den eindruck, unsere Suchtpatienten suchen eher die normalität, indem sie 
Kontakte zu anderen Abhängigen vermeiden. Dies gelingt in einer integrativen 
Substitutionspraxis wie unserer, mit zurzeit 20 Behandlungsfällen, eher, als 
in einer zentralisierten Fachambulanz mit teilweise 400 und mehr Patienten.

Der nachteil: Das System einer allgemeinärztlichen Praxis kann ganz schnell 
gesprengt werden, z. B. wenn der typische Substitutionspatient wieder 
mal kläffend, jammernd, fordernd, Druck ausübend an der Anmeldung 
steht, während das „normale“ schon wieder weiterläuft, Kindervorsorge 
et cetera. Dann sind sicherlich auch andere Patienten erstaunt, dass wir 
sowas machen und einige lassen sich sicherlich davon auch abschrecken 

und kommen nicht wieder – das 
kann ich mir vorstellen, aber so 
das gros nimmt es gut an. Die 
wissen, wie wir hier ticken und 
sehen ganz klar, dass wir solche 
Patienten mit versorgen.

Ich glaube, wenn man das nach 
außen ganz normal vertritt und 
das als Krankheit sieht, genauso 
wie Alkohol und andere Süchte, 
dann ist Akzeptanz vorhanden. 
Ich habe zwei Patienten, die das 
ausdrücklich gelobt haben, dass 
sie es gut finden, dass das für 
sie nie ein Problem wäre. Das sind aber nur zwei von vielen. Aber ich glaube, 
wir sind da ganz selbstbewusst und wenn jemand das nicht erträgt, dann 
muss er den Arzt wechseln. So gehen wir damit um. Ich denke schon, es gibt 
bestimmt Leute, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, da schick 
ich meine Familie, meine Kinder nicht hin. Da fehlt eben das Verständnis.

Dadurch, dass die tägliche Vergabe lediglich bei einem Patienten in der 
Praxis stattfindet, haben wir das ganz gut hinbekommen – es gab mal 
andere zeiten. grenzen aufzeigen war hier wichtig! grundsätzlich müssen 
die Substituierten die entscheidung treffen, ob sie unsere Bedingungen 
einhalten können und wollen oder eben nicht. Werden diese regeln nicht 
eingehalten und das Vertrauensverhältnis ist einmal weg, machen wir auch 
deutlich: bitte suchen sie sich jemand Anderen! 

Redaktion: Sie haben hier in Ostholstein Kollegen, die ohne die Weiterbildung 
„suchtmedizinische grundversorgung“ substituieren. Diese möglichkeit hat 
der gesetzgeber geschaffen, um eine flächendeckende Versorgung – auch 
auf dem Land – sicherzustellen. Voraussetzung ist, dass sich deren Patienten 
einmal im Quartal bei Ihnen vorstellen. Wie gelingt die zusammenarbeit mit 
diesen Kollegen?

Stöve: zuerst gab es Probleme mit der Umsetzung, deshalb habe ich den 
Ärzten unsere Bedingungen, wie wir es hier handhaben, zur Verfügung gestellt. 
mittlerweile klappt die zusammenarbeit gut. Die eigentliche Behandlung 
inklusive der Urinkontrollen wird aber vom BtmVV-Arzt durchgeführt. Daher 
liegt die entscheidung, ob eine Behandlung beendet werden sollte beim 
Arzt vor Ort. Ich sehe die Patienten ja nur einmal im Quartal, stehe natürlich 
aber mit rat und Tat zur Seite. Wenn man sich nicht mit der materie beschäf-
tigt, tritt man schnell ins Fettnäpfchen. zum Beispiel bei der BtmVV. es ist 
unvorstellbar, was einem da für Steine in den Weg gelegt werden. Wir sind da 
mittlerweile unglaublich fit. gerade bei den regelungen für die „Take home 
Vergabe“ bzw. der Wochenendversorgung. Das ist schon sehr aufwendig. mit 
„unserem“ Apotheker am Ort haben wir das alles super geregelt, aber die 
externen Patienten haben am Wochenende manchmal weite Wege auf sich 
zu nehmen, nur um sich für einen Tag das Substitut abzuholen.

„grenzen aufzeigen war wichtig“
Interview mit Dr. Lutz Stöve, Facharzt für Allgemeinmedizin in Oldenburg

interView
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Dr. med. Anja Ebsen, Fachambulanz Kiel Dr. med. Lutz Stöve, Gemeinschaftspraxis Oldenburg

lage und örtliCHe 
anbindung

zentrale lage in unmittelbarer nähe des Hauptbahnhofes 
und diversen busstationen 

zentrum oldenburg, schlechte Verkehrsanbindung,  
busse fahren teilweise nur einmal am tag 

gröSSe der PraxiS ca. 400qm ca. 200qm

anzaHl der ärzte 4 Substitutionsärzte 
(Vollzeit und teilzeit)

gemeinschaftspraxis – 3 ärzte,  
davon 1 Substitutionsarzt

weitere Mitarbei-
ter

insgesamt 26 Mitarbeiter 
(ergotherapeuten, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen,  
Psychologe, Verwaltungskräfte und Medizinische Fach-
angestellte plus Praktikanten, FSJ, ehrenamtliche  
Mitarbeiter etc.)

insgesamt 8 Medizinische Fachangestellte 
2 Medizinische Fachangestellte für Substitution  
(davon eine Vertreterin)

zuSatzangebote ��ergotherapie 
��akupunktur /entspannung
��rückfallprophylaxe-gruppe
���angehörigenbetreuung, Hausaufgabenbetreuung,  

organisation von Fahrdiensten (eigene Fahrzeuge),  
persönliche begleitung bei besonderen terminen 
(arbeitsamt, Sozialamt usw.)

��gesamte hausärztliche betreuung (wenn gewünscht ) 
 ��eKg 
 ��ultraschall 
 ��blutuntersuchungen

PatientenzaHlen 
(31.12.2016)

588 20

einzugSgebiet der 
zu betreuenden 
Patienten

bis maximal 90 km bis maximal 60 km

erreiCHbarKeit 
bzw. Vergabezei-
ten

���täglich vor- und nachmittags feste Vergabezeiten  
(inkl. wochenenden und Feiertags).

���Sonderabsprachen z. b. wegen berufstätigkeit sind  
möglich.

���Mitarbeiter sind von 7.00 bis 18.00 uhr anwesend und  
erreichbar.

���Patient kommt zur täglichen Vergabe in die Praxis. dies 
ist während der gesamten öffnungszeit möglich.

���aufgrund der teilweise weiten anfahrten finden die 
anderen Vergaben über apotheken und ärzte mit btMVV-
genehmigung statt. diese Patienten kommen einmal in 
der woche zu festen zeiten.

���die apotheke in oldenburg ist direkt neben der Praxis, 
sodass bei Problemen die Praxis sofort informiert und 
aufgesucht werden kann.

teCHniSCHe labor-
auSStattung

3 Vergabeautomaten (Methadon, Polamidon),  
davon 1 ersatzautomat

–
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Praxis

Praxis
Kiel

Neumünster

Plön Malente

Eutin
Neustadt

Kellenhusen

Großenbrode

Oldenburg

Heiligenhafen
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Lütjenburg
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39
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655 660 603
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anzaHl der SubStitutionSPatienten in SCHleSwig-HolStein in den JaHren 1990 biS 2016

Jahr

Substitutionspatienten

einzugSgebiet der zu betreuenden Patienten 

Stichtag 31.12.2016

dr. Med. anJa ebSen

dr. Med. lutz StöVe
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Substitution

Arzt-Patient-Verteilung in zahlen

Plön

Dithmarschen

Neumünster

Steinburg

Herzogtum
Lauenburg

Lübeck

Stormarn

Flensburg

Kiel

Nordfriesland

Pinneberg

Segeberg

 Ostholstein

Schleswig- 
Flensburg

Rendsburg-
Eckernförde

244 

238 

99 

281 
82 

182 
47 

75 99 
115 

40 

1.243 

ärzte

Patienten 

14 

4 

Quelle: KVSH

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

ARZT Patient

4 

9 
9 

9 6 
4 

9 

13 

1 
2 

ARZT Patient

ARZT Patient

7 

156 
10 

ARZT Patient

19 

71 

4 
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HauSärztliCH 41

PSyCHotHeraPeu tiSCH 87
FaCHÜbergrei Fend 98

FaCH  ärztliCH 72

indiKationS bezogen 115
Qualitätszirkel –

Qualitätsentwicklung
Qualitätsförderung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein 

kontinuierlicher Prozess, der so auch in Qualitätszirkeln (QZ) 
stattfindet. Hier bietet sich Ärzten und Psychotherapeuten die 

Möglichkeit des fachlichen Austausches mit Kollegen. Das eigene 
Handeln wird reflektiert und neues Wissen generiert. Wird Ver-

besserungspotential festgestellt, werden entsprechende qualitäts-
fördernde Maßnahmen definiert und im Praxisalltag umgesetzt. 

Gab es Hindernisse? Waren Ziele falsch gesteckt? Der Weg der 
Qualitätsförderung wird in Qualitätszirkeln beschritten. 
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HauSärztliCH 41

PSyCHotHeraPeu tiSCH 87
FaCHÜbergrei Fend 98

FaCH  ärztliCH 72
diabeteS 29

Qualitätsmanagement 6

indiKationS bezogen 115
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Themenschwerpunkte Anzahl der QZ Anzahl der QZ Treffen
Fallvorstellung 299 1.170

leitlinien 219 537

Pharmakotherapie 213 478

Praxisorganisation 191 441

Qualtitätsmanagement 150 318

QUALITÄTSFörDerUng 
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Im Jahr 2016 wurden 1.879 Qualitätszirkeltreffen von 475 verschie-

denen Qualitätszirkeln gemeldet. Dabei wurden 4.685 unterschied-

liche Teilnehmer registriert. Das Themenspektrum umfasste von 

Arzneimittel bis Zwangsstörungen, medizinische, strukturelle und 

gesundheitspolitische Themen.

Hier ein Ranking einer Auswahl von Themenschwerpunkten der QZ 

im Jahr 2016 (Mehrfachzählungen sind dadurch möglich, dass sich 

QZ mit mehreren Themen an einem Termin beschäftigen):

Qualitätszirkel stellen ein ideales Forum für den Austausch über 

schwierige oder komplizierte Behandlungsfälle dar. Das Thema 

„Fallvorstellung“ ist daher fast immer an erster Stelle im Ranking 

der behandelten Themen. Im Jahr 2016 wurden Patientenfälle in  

299 Qualitätszirkeln 1.170 mal dokumentiert. 

QualitätSzirKel: waS iSt daS?
Ein Verfahren zur Qualitätsförderung. Allgemein versteht man unter 

einem Qualitätszirkel den freiwilligen Zusammenschluss einer Gruppe 

von Ärzten und/oder Psychotherapeuten gleicher oder benachbar-

ter Fachrichtungen und/oder weiterer an der Patientenversorgung 

beteiligter Berufe. 

wie arbeiten Qz:
�� auf freiwilliger Basis

�� mit selbstgewählten Themen

�� erfahrungsbezogen

�� auf der Grundlage von Peer Review

�� mit Moderator/in

�� mit Evaluation der Ergebnisse

�� kontinuierlich 

�� mit festem Teilnehmerkreis

in Schleswig-Holstein hat der Vorstand der KVSH Kriterien 
für die anerkennung von Qz festgelegt, beispielsweise 
zu aufwandsentschädigungen und Fortbildungspunkten. 

Qz-Moderator: wer iSt daS?
QZ-Moderatoren sind in der Regel niedergelassene Ärzte und/oder 

Psychotherapeuten, die einen QZ leiten und moderieren. Ausgebil-

det werden diese in einer von der KVSH durchgeführten Modera-

torengrundausbildung. Zielgerichtet unterstützt werden sie durch 

ausgebildete Tutoren. Zudem stehen ihnen mittlerweile mehr als  

30 didaktisch aufbereitete Themen-Module aus dem Hand-

buch Qualitätszirkel zum kostenfreien Download zur Verfügung  

www.kbv.de/html/qualitaetszirkel.php

in Schleswig-Holstein wurden von der KVSH im Jahr 2016 
zwanzig Moderatoren ausgebildet. insgesamt gibt es 
zurzeit in Schleswig-Holstein 405 aktive Moderatoren.

Qz-tutor: wer iSt daS?
Tutoren sind erfahrene Moderatoren mit einer zusätzlichen Ausbildung, 

die regelmäßig an Fortbildungen zum Thema QZ teilnehmen. Auf 

Bundesebene tauschen sich die Tutoren bei den jährlich stattfindenden 

„Nationalen Tutorentreffen“ in Berlin aus. Tutoren unterstützen bei 

der Aus- und Weiterbildung von QZ-Moderatoren. 

in Schleswig-Holstein sind derzeit drei ausgebil-
dete tutoren tätig, die sich intensiv um die aus- und  
weiterbildung der Moderatoren kümmern. 

ModeratorengrundauSbildung: waS iSt daS?
Eine praxisnahe Fortbildung über zwei Tage von Kollegen für Kollegen 

mit dem Ziel, einen Qualitätszirkel zu organisieren und zu leiten. 

die KVSH bietet zwei grundausbildungen im Jahr an. 
diese ausbildung ist die Voraussetzung für die aner-
kennung eines Qz durch die KV.

Qualitätszirkel

etabliertes Instrument  
der Qualitätsförderung 



Qualitätszirkelarbeit in zahlen
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QualitätSzirKel-landSCHaFt SCHleSwig-HolStein

Plön

Dithmarschen

Neumünster

Steinburg

Herzogtum
Lauenburg

Lübeck

Stormarn

Flensburg

Kiel

Nordfriesland

Pinneberg

Segeberg

 Ostholstein

Schleswig- 
Flensburg

Rendsburg-
Eckernförde

aktive Diabetes-QZAnzahl aktive QZ 2016

22 | 2 

35 | 3 22 | 3 
19 | 1 

72 | 1 

22 | 2 
15 | 3 

66 | 2 

29 | 1 

19 | 3 
20 | 1 

22 | 2 
36 | 3 

15 | 1 

32 | 1 

Quelle: KVSH

446 | 29 

informationen zur Qz-arbeit und den grundsätzen der KVSH in Schleswig-
Holstein unter: 
www.kvsh.de  Praxis Qualität und Fortbildung  Qualitätszirkel
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Qualitätsmanagement –
Patientensicherheit als oberstes gebot 

Die neue Qualitätsmanagement-Richtlinie vereinheitlicht die Anforderungen für alle  
Gesundheitssektoren und nimmt die Patientensicherheit noch stärker in den Fokus

Wer sich in medizinische Behandlung begibt, egal ob in einer Praxis 

oder Klinik vertraut auf das medizinische Know-how und die Erfah-

rung des Personals  – in der Regel kann er das auch. 

Der Gesetzgeber will die Qualität der Patientenversorgung nicht dem 

Zufall überlassen, gleichwohl es zum Selbstverständnis von Ärzten 

und Psychotherapeuten gehört, Patienten eine gute medizinische 

Behandlung anzubieten.

Neben den zahlreichen bereits etablierten Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen (siehe Seiten 6 –7) wurde 

bereits 2004 im SGB V verankert, dass alle an der 

vertragsärztlichen Versorgung Teilnehmenden ein 

einrichtungsinternes Qualitätsmanagement-System 

etablieren müssen. 

Ausgehend von der These, dass gute Strukturen und 

geplante Prozesse in der Arztpraxis am Ende beim 

Patienten für ein gutes Behandlungsergebnis sorgen, 

dient Qualitätsmanagement dazu, Arbeitsabläufe zu opti-

mieren und Fehler zu vermeiden. Das Hinterfragen des eigenen Tuns 

im Praxisalltag soll Schwachstellen oder Risiken aufdecken und die 

Patientenversorgung am neuesten Stand der Wissenschaft ausrich-

ten. Ziel ist es, durch eine systematische Patientenorientierung die 

Qualität der Patientenversorgung nicht nur zu sichern, sondern auch 

beständig weiterzuentwickeln. 

Der G-BA hat 2006 in einer ersten Richtlinie (ÄQM-RL) die Anforde-

rungen an das QM in Arztpraxen konkretisiert. Für Krankenhäuser 

und den zahnärztlichen Bereich galten gesonderte Richtlinien.

Seit November 2016 gilt eine gemeinsame QM-Richtlinie für alle 

Versorgungssektoren – die grundsätzlichen Anforderungen an das 

einrichtungsinterne Qualitätsmanagement wurden vereinheit-

licht. Die neue QM-Richtlinie ersetzt alle bisher geltenden 

QM-Richtlinien und ist in zwei Teile gegliedert:

��  Teil A enthält die Rahmenbestimmungen, 

die gemeinsam für alle Sektoren gelten.

��  Teil B konkretisiert die Rahmenbestim-

mungen für den jeweiligen Sektor. 

An verschiedenen Stellen der neuen Richtlinie wird 

betont, dass alle Maßnahmen und Anforderungen 

auf mehr Behandlungssicherheit für den Patien- 

ten zielen: „Die Vorteile von Qualitätsmanagement als 

wichtiger Ansatz zur Förderung der Patientensicherheit 

sollen allen Beteiligten bewusst gemacht werden.“
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beiSPiel MediKationSPlan
ein Medikationsplan gibt dem Patienten klare einnahmeanweisungen: 
welches Medikament in welcher Menge zu welchem zeitpunkt und in 
welcher Form eingenommen werden soll. gleichzeitig hat der arzt aber 
auch der apotheker einen gesamten Überblick über die Medikation – so 
können beispielsweise wechselwirkungen mit anderen arzneimitteln 
schnell erkannt und vermieden werden.

Seit dem 1. oktober 2016 haben Patienten anspruch auf einen persönli-
chen Medikationsplan. diese regelung gilt, wenn gleichzeitig mindestens 
drei auf Kassenrezept verordnete, systemisch wirkende Medikamente 
über einen zeitraum von vier wochen eingenommen werden sollen.

beiSPiel SturzaSSeSSMent
Faktoren die das risiko zu stürzen erhöhen, können personen-, medi-
kamenten- und umgebungsbedingt sein. Maßnahmen zur Vermeidung 
von Stürzen beziehen sich deshalb sowohl auf die ausstattung in der 
arztpraxis als auch auf das individuelle risiko des Patienten beispiels-
weise durch Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme. Stolper-
fallen in der Praxis sollten beseitigt werden ggf. sollten Hilfsmittel für 
Patienten zur Verfügung gestellt werden (Handläufe, Haltegriffe etc.)

Patienten mit hohem Sturzrisiko sollten zudem identifiziert und mögliche 
präventive Maßnahmen (Verordnung von Hilfsmitteln, Muskelaufbau-
training etc.) eingeleitet werden.

das individuelle Sturzrisiko lässt sich mit Hilfe einer genauen anamnese 
und mit speziellen tests ermitteln. 
Mehr informationen zum Sturzassessment bei der arbeitsgemeinschaft 
der wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften:
www.awmf.org  leitliniensuche  geriatrie
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drei neue anwendungSbereiCHe
Zu den bereits vorher in der Richtlinie definierten Anwendungs-

bereichen sind weitere drei hinzugekommen.

� arzneimitteltherapiesicherheit
Arzneimitteltherapiesicherheit ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, 

Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für den Patienten 

bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. 

� Schmerzmanagement 
Bei Patienten mit bestehenden sowie zu erwartenden Schmerzen erfolgt 

ein Schmerzmanagement von der Erfassung bis hin zur Therapie, das 

dem Entstehen von Schmerzen vorbeugt, sie reduziert oder beseitigt.

� Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen 
Sturzprophylaxe hat zum Ziel, Stürzen vorzubeugen und Sturzfolgen 

zu minimieren, in dem Risiken und Gefahren erkannt und nach 

Möglichkeit beseitigt oder reduziert werden. 

oP-CHeCKliSten 
Bei operativen Eingriffen unter Beteiligung von zwei oder mehr 

Ärzten oder bei Eingriffen, die unter Sedierung erfolgen, müssen 

OP-Checklisten eingesetzt werden. Patienten-, Eingriffs- und Sei-

tenverwechslungen oder schwerwiegende Komplikationen sollen 

so vermieden werden. 

MitarbeiterPerSPeKtiVe SySteMatiSCH einbinden 
Neben regelmäßigen Patientenbefragungen sollen zukünftig auch 

Mitarbeiter – möglichst anonym – befragt werden. Die Praxisleitung 

erhält so Anregungen für Veränderungen und Verbesserungspotentiale. 

neue MetHodiK zur eValuation wird erarbeitet
Um Qualitätsmanagement zukünftig in Praxen und Krankenhäusern 

systematisch zu evaluieren und zu veröffentlichen wird das Institut für 

Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG, 

www.IQTIG.de) Empfehlungen zu einer neuen Methodik erarbeiten, 

über die der Gemeinsame Bundesausschuss zu einem späteren Zeit-

punkt beraten wird. 

Was grundsätzlich gilt:

�� Das QM-System ist weiter frei wählbar

�� Zertifizierung ist keine Pflicht

��  Die Umsetzungsfrist beträgt drei Jahre nach Zulassung bzw. 

Ermächtigung – danach Weiterentwicklung des QM-Systems

�� Der Aufwand für das QM soll angemessen sein 

�� Die KVSH überprüft in Stichproben (alle zwei Jahre) 

�� Keine Sanktionen aber Beratung 

Wo es noch mehr Informationen gibt:

�� Richtlinie Qualitätsmanagement (November 2016)

�� Praxisinformation der KBV zur neuen QM-Richtlinie 

�� KBV-Themenseite Qualitätsmanagement 

�� www.kbv.de/praxischeck 

Mit dem Online-Test lässt sich mit wenigen Klicks herausfinden, wo 

Praxen in puncto Qualitätsmanagement stehen. Nach dem Check 

erhält jeder Teilnehmer einen ausführlichen Ergebnisbericht. Darin 

sind auch praktische Tipps und Empfehlungen enthalten, wie Fehler 

vermieden und Abläufe im Praxisalltag noch verbessert werden können. 

Die Teilnahme ist anonym und kostenlos. “Mein PraxisCheck“ gibt es 

auch zu den Themen Hygiene, Informationssicherheit und Impfen. 
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SeMinare FÜr ärzte

PHarMaKotHeraPieberatung onKologie

reFreSHerKurS SonograFie SäuglingSHÜFte

erFaHrungSauStauSCH SubStitutionSgeStÜtzte beHandlung oPiatabHängiger

HautKrebSSCreening

SyMPoSiuM der ärztliCHen Stelle nuKlearMedizin

SeMinare FÜr MediziniSCHe FaCHangeStellte

teleFontraining

ärzte und PraxiSPerSonal (dMP)

diabeteS oHne inSulin

diabeteS Mit inSulin

Koronare HerzKranKHeit (KHK)

ärzte und PraxiSPerSonal (QualitätSManageMent)

QeP- Qualität und entwiCKlung in Praxen - einFÜHrungSSeMinar

QeP- Qualität und entwiCKlung in Praxen - SPezial 

ärzte und PSyCHotHeraPeuten (QualitätSzirKel)

Moderatoren-SeMinare FÜr QualitätSzirKel (ärzte und PSyCHotHeraPeuten)

135 teilnehmer

309 teilnehmer

22 teilnehmer

116 teilnehmer

109 teilnehmer

20 teilnehmer

33

12

50 teilnehmer

28 teilnehmer

61 teilnehmer

22 teilnehmer

63 teilnehmer

43 teilnehmer

10 teilnehmer

39 teilnehmer

70 teilnehmer

20 teilnehmer

7 35

9

21
10

576  
teilnehmer

35 teilnehmer
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Hilfreiche Internetseiten 

www.KVSH.de
Unter der Rubrik Praxis/Qualitätssicherung sind allgemeine Infor-

mationen zum Thema Qualität abrufbar. Diverse Dokumente und 

Formulare stehen zum Download bereit (Richtlinien, Verträge, 

Grundsätze des Vorstandes zur Qualitätszirkelarbeit). 

www.KbV.de
Homepage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

www.KbV.de/QeP
Informationsseiten der KBV zum Thema Qualitätsmanagement in 

der vertragsärztlichen Versorgung – insbesondere zum Qualitäts-

managementsystem QEP®

www.g-ba.de
Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses: Informatio-

nen zu Besetzung, Aufgaben, Beschlüssen, Richtlinien und Weite-

res. Ein Newsletter kann abonniert werden.

www.aeKSH.de; www.PKSH.de
Homepages der Ärztekammer Schleswig-Holstein (aeksh) und der  

Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (pksh):  

Die richtigen Adressen, wenn es um Berufsrecht, Fort- und Weiter-

bildung geht

www.baeK.de; www.bPtK.de
Homepages der Bundesärztekammer und der  

Bundespsychotherapeutenkammer

www.aezQ.de
Homepage des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin 

(ÄZQ): Gemeinsame Einrichtung der Bundesärztekammer und der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Unterstützung der beiden  

Institutionen bei ihren Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung 

der ärztlichen Berufsausübung. Das ÄZQ bietet im Internet aus-

führliche Informationsseiten zu diversen Themen unter anderem:

 VerSorgungSleitlinien
Gemeinsames Projekt der Bundesärztekammer, der Arbeits-

gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-

gesellschaften und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: 

Strukturierte, übersichtliche Website mit diversen nützlichen 

Informationen zu nationalen Versorgungsleitlinien. Abrufbar 

sind sämtliche Leitlinien in Kurz- und Langfassung, Patienten-

leitlinien, diverse Praxishilfen und Patienteninformationen.

 leitlinien 
Leitlinien-Informations- und Recherche-Dienst des Ärztlichen 

Zentrums für Qualität in der Medizin. Im Angebot sind sämt-

liche Links zu Leitlinien oder Leitlinienanbietern. Gesucht 

werden kann nach Leitlinienanbietern oder nach Leitlinienthe-

men. 

 Patienten-inForMation 
Patienteninformationsseite des ÄZQ: qualitätsgeprüfte Behand-

lungsinformationen für Patienten

 PatientenSiCHerHeit
Internetseite des ÄZQ mit sämtlichen Informationen und Links 

rund um die Patientensicherheit – z. B. auch zu CIRS, dem 

Berichts- und Lernsystem der deutschen Ärzteschaft für kriti-

sche Ereignisse in der Medizin.

 SCHnittStellenManageMent
Informationen und Tools zum Thema Management beim Über-

gang zwischen Praxis und Krankenhaus.

www.iQwig.de
Website des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen: Hier werden Publikationen zur Bewertung von 

evidenzbasierten Leitlinien, Nutzenbewertung von Arzneimitteln, 

Empfehlungen zu Disease-Management-Programmen und auch 

qualitätsgeprüfte Patienteninformationen bereitgestellt.

�
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www.iQtig.de
Homepage des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz 

im Gesundheitswesen (kurz IQTIG). Das IQTIG ist das zentrale 

Institut für die gesetzlich verankerte externe Qualitätssicherung 

nach § 136ff. SGB V und § 137a SGB V im Speziellen. Im Auftrag 

des Gemeinsamen Bundesausschusses entwickelt das Institut Ins-

trumente zur externen Qualitätssicherung und zur verständlichen 

Veröffentlichung der Ergebnisse. Auf der Homepage des Instituts 

werden u. a. die Ergebnisse der laufenden aber auch Ausschreibun-

gen zu geplanten Qualitätssicherungsverfahren veröffentlicht.

www.rKi.de
Homepage des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI ist die zentrale 

Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheits-

überwachung und -prävention und damit auch die zentrale Ein-

richtung des Bundes auf dem Gebiet der anwendungs- und maß-

nahmenorientierten biomedizinischen Forschung. 

www.SCHleSwig-HolStein.de 
(MedizinProduKteÜberwaCHung)
Seiten des Landesamtes für soziale Dienste Schleswig-Holstein, das 

sämtliche Aufgaben im Bereich der Medizinprodukteüberwachung 

wahrnimmt. Neben allgemeinen Informationen zu Medizinpro-

dukten, sind hier auch spezielle Informationen zu folgenden The-

men verfügbar:

�� Aufbereitung von Medizinprodukten,

��  Qualitätssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer 

Untersuchungen, 

��  klinische Prüfungen von Medizinprodukten und medizini-

schen Messgeräten. Auch ein Leitfaden zum sicheren Anwen-

den und zum Betreiben von Medizinprodukten ist abrufbar.

www.Hygiene–MedizinProduKte.de
Internetauftritt des von den KVen und der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung initiierten Kompetenzzentrums mit aktuellen 

Informationen und Hilfetools für Praxen. 

www.bgw-online.de
Homepage der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege kurz BGW. Die BGW ist die gesetzliche Unfallver-

sicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst 

und in der Wohlfahrtspflege. Auf der Homepage werden umfas-

sende Informationen zu den Themen Arbeits- und Gesundheits-

schutz bereitgestellt. Außerdem stehen Formulare, Anträge, Merk-

blätter und andere Materialien als Downloads zur Verfügung. In 

der „virtuellen Praxis“ gibt es Informationen rund um das Thema 

Gefahrstoffe – der Rundgang durch die virtuelle Praxis eignet sich 

auch zur Unterweisung der Mitarbeiter. 

SPezielle inForMationen zuM tHeMa bruStgeSundHeit 
www.MaMMo-PrograMM.de

 
 in SCHleSwig-HolStein

www.betriFFt-bruSt.de
www.QuaMadi.de
www.MaMMa-SCreening-SH.de
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glossar

aKKreditierung
mit Akkreditierung wird die formelle Anerkennung 
der Kompetenz einer Organisation oder Person, 
bestimmte Leistungen erbringen zu dürfen, durch 
eine dazu legitimierte Institution bezeichnet. Im 
Kontext der Qualitätssicherung entspricht dies 
der erteilung von genehmigungen nach § 135 Abs. 
2 SgB V durch die Kassenärztlichen Vereinigungen.

angiograFie
röntgendiagnostisches Verfahren zur Darstellung 
von Blutgefäßen unter einsatz von Kontrastmittel

aPHereSen
medizinisch-technisches Verfahren zur gezielten 
entfernung von Bestandteilen aus dem Blut, z. B. 
bestimmter Fettbestandteile (LDL-Apherese)

artHroSKoPiSCHe unterSuCHungen
Untersuchung von gelenkhöhlen mittels eines 
speziellen endoskopes (siehe auch endoskop)

audit
Das Audit ist ein systematischer, unabhängiger 
und dokumentierter Prozess zur erlangung von 
Auditnachweisen und zu deren objektiver Auswer-
tung, um zu ermitteln, inwieweit Auditkriterien er-
füllt sind. Im Kontext des Qualitätsmanagements 
ist das Audit ein durch eine externe (unabhängige) 
Stelle erfolgendes Begutachtungsverfahren von 
Organisationen bezüglich der einführung und  
Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagement-
systems. Im Kontext der Qualitätssicherung durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen gehören hier-
zu unter anderem (optionale) Praxisbegehungen 
als Standardmaßnahmen fast aller Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen. 

balneoPHototHeraPie
Behandlungsmethode zur Therapie bei Hauter-
krankungen (insbesondere Schuppenflechte) bei 
der substanzhaltige Bäder (z. B. Solebäder) mit 
phototherapeutischen maßnahmen (Bestrahlung 
mit UV-Licht) kombiniert werden 

CHirotHeraPie
Therapie (Schmerzlinderung, muskelentspannung, 
mobilisierung) von Blockaden am Stütz- und Be-
wegungsapparat mittels spezieller Handgriffe

CoMPutertoMograFie
röntgendiagnostisches Verfahren, bei dem der 
menschliche Körper in Schichten (mit röntgen-
strahlen) durchleuchtet und bei der durch compu-
tergestützte Auswertung ein dreidimensionales 
Bild erzeugt wird

diabeteS MellituS/zuCKerKranKHeit
Diabtes mellitus bezeichnet eine Stoffwechsel-
erkrankung, bei der durch chronische überzucke-
rung andere Stoffwechselprozesse gestört und 
Organschäden hervorgerufen werden. Der Typ 
1-Diabetes tritt meist bei Jugendlichen unter  
20 Jahren auf; der Typ 2-Diabetes betrifft vor  
allem menschen im höheren Lebensalter. 

dialySe
Physikalisches Verfahren der Blutreinigung zur eli-
minierung von Stoffwechsel-Schlackenstoffen des 
Organismus und zur Beschleunigung der Ausschei-
dung zugeführter schädlicher Substanzen

dMP/diSeaSe-ManageMent-PrograMM/
StruKturierteS beHandlungSPrograMM
Disease-management-Programme (DmP) sind 
strukturierte Behandlungsprogramme für chro-
nisch kranke Patienten. DmP sollen durch gezieltes 
Versorgungsmanagement in Form standardisierter 
Behandlungs- und Betreuungsprozesse dazu bei-
tragen, die Behandlung chronischer erkrankungen 
über deren gesamten Verlauf zu verbessern. Sie 
sollen Beeinträchtigungen durch die erkrankung 
lindern und Folgeerkrankungen reduzieren. ziel ist 
es, die Behandlung über die grenzen der einzelnen 
Leistungserbringer hinweg zu koordinieren und 
eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versor-
gung sicherzustellen. Die Programme basieren auf 
wissenschaftlich gesicherten, aktuellen erkennt-
nissen (medizinische evidenz). Die Indikationen, 

für die DmP durchgeführt werden können, sind 
vom gesetzgeber festgelegt worden. Im einzelnen 
sind dies zur zeit: Brustkrebs, Diabetes mellitus 
Typ 1 und Typ 2, Koronare Herzkrankheit (KHK), 
chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen 
(cOPD) und Asthma bronchiale. DmP-Programme 
stellen keinen ersatz für die Therapie durch einen 
Arzt dar, sondern sind als unterstützende maßnah-
me vorgesehen. Die im Programm eingeschriebe-
nen Patienten werden umfassend über ihre Krank-
heit, Behandlungs- und Schulungsmöglichkeiten, 
medikamente und Spezialärzte aufgeklärt, unter 
Verwendung moderner Kommunikation, wie z. B. 
erinnerung an notwendige Arztbesuche auch per 
mail und Fax.

eCHoKardiograFie (eCHo)
Ultraschalldiagnostik des Herzens

eFFeKtiVität
Der Begriff effektivität steht für Wirksamkeit, also 
für das Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten ver-
wirklicht und geplante ergebnisse erreicht werden. 
eine maßnahme ist effektiv, wenn sie geeignet ist, 
das formulierte ziel zu erreichen. 

eFFizienz
Der Begriff effizienz bezeichnet das Verhältnis 
zwischen dem erreichten ergebnis und den einge-
setzten ressourcen. eine maßnahme ist effizient, 
wenn eine vorgegebene Wirkung mit geringst mög-
lichem ressourceneinsatz erreicht oder alternativ 
ihre Wirksamkeit bei vorgegebenen ressourcen 
maximiert wird. Das bekannteste Instrument zur 
effizienzbestimmung ist die Kosten-Wirksamkeits-
Analyse. 

einHeitliCHer bewertungSMaSSStab 
(ebM)
Verzeichnis, nach dem ambulante ärztliche  
Leistungen im rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung abgerechnet werden
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eKg (eleKtroKardiograMM)
Herzstromkurve, diagnostisches Verfahren zur 
registrierung und Aufzeichnung der elektrischen 
Aktivität des Herzmuskels 

endoSKoP
Schlauchförmiges Instrument mit optischem 
System und Lichtquelle zur Durchführung von 
Spiegelungen (endoskopien)

endoSKoPie
Diagnostische Betrachtung („Spiegelung“) von 
Körperhöhlen und Hohlorganen mit einem endo-
skop (siehe auch Koloskopie) bei der gleichzeitig 
auch kleinere operative eingriffe durchgeführt  
(z. B. Polypektomie) werden

eradiKation
eradikation bedeutet Keimeliminierung. In der 
medizin wird damit die vollständige eliminie-
rung eines Krankheitserregers aus dem Körper 
beschrieben. Die pharmakologische eradikation 
von erregern erfolgt mit Antibiotika oder chemo-
therapeutika. Der Begriff eradikation wird auch im 
zusammenhang mit der gezielten Ausrottung von 
Krankheitserregern aus der menschlichen Popula-
tion benutzt.

ergebniSQualität
Die ergebnisqualität beschreibt die güte einer 
Behandlung. ergebnisqualität fokussiert auf die 
ergebnisse eines Behandlungsprozesses und 
kann an den unterschiedlichsten Indikatoren wie 
Verbesserung des gesundheitszustandes, Heilung 
von erkrankungen, Patientenzufriedenheit oder 
der Beeinflussung der morbidität beurteilt werden. 
Sie wird auch definiert als Veränderung des ge-
sundheitszustandes eines Patienten beziehungs-
weise einer Bevölkerungsgruppe aufgrund be-
stimmbarer therapeutischer oder diagnostischer 
maßnahmen beziehungsweise Interventionen in 
den Versorgungsabläufen (siehe auch Struktur- 
und Prozessqualität). 

eValuation
mit evaluation ist die Bewertung der Wirkungen 
von maßnahmen oder Verfahren (z. B. Auswirkun-
gen auf die Patientenversorgung, auf das Wohl-
befinden von Patient und Arzt, auf das ärztliche 
Selbstverständnis etc.) hinsichtlich vorher festge-
legter Kriterien gemeint.

eVidenzbaSierte Medizin (ebM)
Die ebm ist eine methode bei der entscheidung 
in der individuellen Versorgung von Patienten 
die beste zur Verfügung stehende evidenz (wis-
senschaftliche erkenntnis) gewissenhaft, aus-
drücklich und vernünftig zu nutzen. ebm ist die 
Synthese von individueller klinischer expertise 
und der bestmöglichen externen evidenz systema-
tischer Forschung. Sie umfasst die Formulierung 
einer konkreten, beantwortbaren Fragestellung, 
die Suche nach der relevanten evidenz in der 
klinischen Literatur, den einsatz wissenschaftlich 
abgeleiteter regeln zur kritischen Beurteilung der 
Validität der Studien und der größe des beobach-
teten effekts, die individuelle Anwendung dieser 
evidenz auf die konkreten Patienten unter Berück-
sichtigung der eigenen klinischen erfahrung und 
die anschließende Bewertung. 

FaCHarzt
Fachärzte durchlaufen nach dem regulären Stu-
dium eine mehrjährige Weiterbildung, an deren 
ende eine Prüfung in dem entsprechenden Fach-
gebiet steht. Bis Oktober 2004 gliederte sich die 
Facharztausbildung in die 18-monatige AiP-zeit 
(AiP bedeutet Arzt im Praktikum) und die zeit 
als Assistenzarzt. Seit Abschaffung des AiP kann 
unmittelbar nach dem Studium eine Stelle als 
Assistenzarzt angetreten werden. nach mehrjäh-
riger beruflicher Tätigkeit und einer erfolgreich 
bestandenen Abschlussprüfung kann der Arzt sich 
als Facharzt niederlassen. 

FeedbaCK
Die rückmeldung über das eigene Handeln und 
seine ergebnisse als Teil eines regelkreises. es hat 
deutlichen einfluss auf das künftige Verhalten und 
ist eines der elementaren und effizienten mittel zur 
Verhaltensänderung. Feedback-Systeme sind Teil 
der Qualitätssicherung in der zytologievereinba-
rung, der Qualitätssicherungsrichtlinie Dialyse, aber 
auch der Disease-management-Programme. 

Fortbildung
Jeder Arzt ist berufsrechtlich verpflichtet, sich 
fortzubilden. Seit In-Kraft-Treten des gKV-moder-
nisierungsgesetzes am 1. Januar 2004 müssen 
Ärzte und Psychotherapeuten ihre Fortbildungen 
alle fünf Jahre gegenüber den Kassenärztlichen 
Vereinigungen belegen. Dazu werden die verschie-
denen maßnahmen nach einem Punktesystem 
bewertet. Durchschnittlich müssen im Jahr 50 
Fortbildungspunkte gesammelt werden. Als Fort-
bildungen gelten von den Landesärztekammern 
zertifizierte Veranstaltungen. Dazu gehören Vorträ-
ge, Diskussionen, Kongresse im In- und Ausland, 
Workshops, Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Balint-
gruppen, Hospitationen und vieles mehr. Auch das 
Studium von Fachzeitschriften kann anerkannt 
werden, wenn der Arzt sich einem schriftlichen 
Test unterzieht.

geMeinSaMer bundeSauSSCHuSS (g-ba)
Auf welche Leistungen gesetzlich Versicherte 
Anspruch haben, regelt seit dem 1. Januar 2004 
der gemeinsame Bundesausschuss (g-BA).  
gemeinsamer Bundesausschuss heißt er deswe-
gen, weil er eine einrichtung von mehreren Organi-
sationen ist. Seine Träger sind der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen und auf der Leistungs-
erbringerseite die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, die Kassenärztliche Bundesvereinigung so-
wie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. 
„Bundesausschuss“ war bereits die Bezeichnung 
einiger seiner Vorgängergremien. Beispielsweise 
gab es einen Bundesausschuss der Ärzte und 



nüTzLIcHeS  

42 Qualitätsbericht 2016 Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein

Krankenkassen, der festlegte, welche ambulanten 
Leistungen gesetzlich Versicherten zustanden. 
Das gremium darf auch Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
tel von der Verordnungsfähigkeit ausschließen. 
mit dem Wettbewerbsstärkungsgesetz hat der 
gesetzgeber den g-BA zum 1. Juli 2008 reformiert. 
Seitdem gibt es unter anderem einen hauptamtli-
chen Vorstand. 

HäMatologie
Spezielles gebiet der Inneren medizin, das sich 
mit der Beschaffenheit des Blutes und mit der 
erkennung und Behandlung von Blutkrankheiten 
befasst

HauSarzt
In Ärztekreisen wird zwischen Haus- und Fach-
ärzten unterschieden. Verwirrend dabei: Viele 
Hausärzte haben eine Facharztausbildung. Als 
Hausärzte bezeichnet man Ärzte für Allgemeinme-
dizin, hausärztlich tätige Internisten, Kinderärzte 
und Praktische Ärzte. Letztere sind Ärzte ohne 
Facharztausbildung. man fasst diese Arztgruppen 
unter der Bezeichnung Hausärzte zusammen, weil 
sie an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen. 
mit der gesundheitsreform 2000 sind getrennte 
Honorartöpfe für Haus- und Fachärzte eingeführt 
worden. 

HygienePrÜFungen
regelmäßige Hygieneprüfungen und Praxis-
begehungen sind Teil der Vereinbarungen zum 
ambulanten Operieren und zur Koloskopie. Die 
überprüfung der Hygiene bei den Darmspiege-
lungen erfolgt zweimal im Jahr durch ein von 
der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung be-
auftragtes Hygieneinstitut. Bei Beanstandungen 
erfolgen bis zu zwei Wiederholungsprüfungen. Bei 
nichtbestehen wird die Abrechnungsgenehmigung 
widerrufen. 

indiKation
Die Indikation ist der grund, der die Durchfüh-
rung einer diagnostischen oder therapeutischen 

maßnahme im Kontext des jeweiligen Krankheits-
geschehens rechtfertigt. Die korrekte Indikation 
und deren nachvollziehbare Dokumentation in der 
Patientenakte sind ziel und grundlage jeglicher 
Qualitätssicherung in der medizin. 

indiKator
ein Indikator ist eine definierte größe, anhand  
derer ein ergebnis mit einer Vorgabe verglichen 
werden kann, um den zielerreichungsgrad zu 
bestimmen. Qualitätsindikatoren sind immer Hilfs-
größen, welche die Qualität in einem ausgewähl-
ten Bereich durch zahlen oder zahlenverhältnisse 
indirekt abbilden. Die Ausprägung eines Indikators 
kann mit guter oder schlechter Qualität bewertet 
werden, wenn sie mit definierten referenzberei-
chen verglichen wird. Quantitative medizinische 
Indikatoren wie Heilungsraten, Komplikations- 
oder Infektionsraten eignen sich zur Beurteilung 
der effektivität von Interventionsmaßnahmen, 
zum Vergleich unterschiedlicher diagnostischer 
und therapeutischer maßnahmen bei gleichen 
erkrankungen, für die Selbstbewertung oder den 
Vergleich mehrerer einrichtungen. Quantitative 
medizinische Indikatoren müssen je nach Fra-
gestellung und einsatzgebiet hinsichtlich ihrer 
Validität sorgfältig hinterfragt und ausgewählt 
werden. In Ableitung vom lat. indicare (anzeigen, 
hinweisen) können Indikatoren auch qualitativ im 
Sinne eines nachweises verstanden werden.

inVaSiVe Kardiologie
Teilgebiet der Inneren medizin, das die operative 
Diagnostik und Behandlung der Herz- und Kreis-
lauferkrankungen umfasst, z. B. Herzkatheter-
Untersuchungen (siehe auch PTcA)

iVM
Intravitreale medikamenteneingabe – Verfahren bei 
dem medikamente, Flüssigkeiten oder Suspensionen 
direkt in den glaskörper des Auges injiziert werden.

KernSPintoMograFie/
MagnetreSonanztoMograFie (Mrt)
Bildgebendes Verfahren mit dem der menschliche 
Körper in Schichten dargestellt werden kann. Im 
Unterschied zum röntgen arbeitet die mrT mit 
magnetfeldern, nicht mit Strahlung. 

KolloQuiuM
Ärztliches Fachgespräch, das als maßnahme der 
Qualitätssicherung bei der Umsetzung der für die 
vertragsärztliche Versorgung geltenden richtlinien 
und Vereinbarungen zur Beratung, gegebenenfalls 
auch zur Prüfung, vorgesehen ist. 

KoloSKoPie
Darmspiegelung mittels endoskop

leitlinien
Leitlinien sind systematisch entwickelte ent-
scheidungshilfen für die angemessene ärztliche 
Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen 
Problemen. Sie sind Orientierungshilfen im Sinne 
von Handlungs- und entscheidungskorridoren, von 
denen in begründeten Fällen abgewichen werden 
kann oder sogar muss. 

MaMMograPHie
radiologische Untersuchung der Brust

MedizinProduKtegeSetz (MPg)
Das mPg ist eine deutsche rechtsnorm, die drei 
eU-richtlinien, die den Bereich der medizinpro-
dukte betreffen, verbindlich in nationales recht 
umsetzt. mit dem mPg sind die eU-richtlinien für 
aktive implantierbare geräte, für medikalprodukte 
und In-vitro-Diagnostika in nationales recht ver-
bindlich überführt. 

Moderator
moderatoren leiten und lenken Veranstaltungen 
mit mehreren Teilnehmern (z. B. siehe Qualitäts-
zirkel, praxisinterne Teambesprechungen). Die 
Aufgabe eines moderators besteht im Wesentli-
chen darin, die Teilnehmer zu motivieren, sachlich 
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und lösungsorientiert zu arbeiten, i. d. r. ohne 
selbst Positionen zu vertreten.

MoleKulargenetiK
Die molekulargenetik ist ein Wissenschaftszweig, 
der sich mit der Untersuchung der molekularen 
Struktur und Funktion von genen befasst.

MrSa
mrSA ist die Abkürzung für methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus 
sind Bakterien, die natürlicherweise auf der 
Schleimhaut des nasenvorhofs, seltener auch auf 
der Haut von menschen vorkommen. normaler- 
weise verursachen diese Bakterien keine Infekti-
onen. Bei Verletzung der Haut oder durch medizi-
nische maßnahmen, wie z. B. eine Operation, kann 
Staphylococcus aureus Wundinfektionen verursa-
chen. Solche Infektionen können harmlos ablaufen 
(Abszesse, eiterbildung etc.), bei geschwächtem 
Immunsystem kann es aber auch zu schweren, 
teilweise lebensbedrohlichen Verläufen (Blutver-
giftung oder Lungenentzündung) kommen.  
Unter mrSA versteht man im engeren Sinne die 
Staphylococcus aureus-Stämme, die gegen alle 
bisher marktverfügbaren ß-Lactam-Antibiotika  
(z. B. Penicillin) unempfindlich (resistent) sind. In 
der regel sind diese Stämme sogar multiresistent, 
verfügen also meist auch über resistenzen gegen-
über anderen Antibiotikaklassen, z. B. chinolone, 
Tetracycline, Aminoglykoside, erythromycin, Sul-
fonamide. Die Therapieoptionen bei einer Infektion 
mit mrSA sind deshalb stark eingeschränkt.

nationale VerSorgungSleitlinien
nationale Versorgungsleitlinien sind ärztliche 
entscheidungshilfen für die strukturierte medi-
zinische sektorübergreifende Versorgung auf der 
grundlage der besten verfügbaren evidenz. Das 
deutsche Programm für nationale Versorgungs-
leitlinien (nVL-Programm) ist eine gemeinsame 
Initiative der Bundesärztekammer, der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen medizinischen 
Fachgesellschaften und der KBV. 

neuroPSyCHologiSCHe tHeraPie
Die neuropsychologie beschäftigt sich mit psy-
chologischen Prozessen vor allem im zentralen 
nervensystem und deren Auswirkungen auf psy-
chische Prozesse. neuropsychologische Therapie 
zielt auf die Behandlung neuropsycholgischer 
Syndrome, wie beispielsweise Hirnschädigungen 
aufgrund Schädel-Hirn-Traumata oder Schlagan-
fällen. 

nePHrologie
Spezielles Fach der Inneren medizin, das sich mit 
Bau und Funktion der nieren befasst 

nuKlearMedizin
Diagnostische und therapeutische Anwendung 
radioaktiver Substanzen

onKologie
Teilgebiet der Inneren medizin, das sich mit der 
Therapie von Tumorerkrankungen befasst

otoaKuStiSCHe eMiSSionen (oae)
OAe bezeichnet die vorhandene Schallabstrahlung 
aus dem Innenohr. mit der messung der Otoakus-
tischen emissionen kann gezielt die Funktion des 
Innenohrs (der Hörschnecke) geprüft werden. 
Sind OAe nicht registrierbar, ist eine Hörstörung 
mit großer Wahrscheinlichkeit im Innenohr be-
gründet.

PHotodynaMiSCHe tHeraPie (Pdt)
Die PDT ist ein Laserbehandlungsverfahren zur 
eliminierung von Tumoren und anderen gewebe-
veränderungen. Die Verabreichung eines speziel-
len medikamentes erhöht die Lichtempfindlichkeit 
des betreffenden gewebes, das mit Laserlicht 
bestrahlt wird. 

PHototHeraPeutiSCHe KerateKtoMie 
(PtK)
mit PTK bezeichnet man die operative Abtragung 
krankhafter Veränderungen der Hornhaut des 
Auges mit einem speziellen Lasergerät.

PolygraFie
Bei der Polygrafie werden mehrere biologische 
Variablen simultan (hier: simultane registrierung 
des eeg und anderer Körpervorgänge, z. B. Atmung 
und Körperbewegungen) graphisch dargestellt 
(Polygramm). 

PolyPeKtoMie
endoskopische entfernung von Darmpolypen

PolySoMnograFie
Umfangreiches diagnostisches Verfahren  
(registrierung diverser Körperfunktionen während 
des Schlafes) zur erkennung von schlafbezogenen 
erkrankungen

ProzeSSQualität
Der Begriff Prozessqualität bezeichnet den Aspekt 
der Qualität der medizinischen Versorgung, der 
alle medizinischen Aktivitäten unter einbeziehung 
der interpersonellen und interaktionalen Faktoren 
umfasst. Hierzu gehören Art und Weise der Diag-
nostik und Therapie, zum Beispiel der medikamen-
tenverordnung, aber auch der gesprächsführung, 
der Anamneseerhebung, rechtzeitigkeit und An-
gemessenheit. Beeinflusst wird der Behandlungs-
prozess unter anderem durch die Persönlichkeit 
und einstellung von Arzt und Patient und durch die 
Wechselwirkung zwischen beiden, aber auch durch 
gesellschaftliche und ethische gesichtspunkte 
(siehe auch Struktur- und ergebnisqualität). 

PSyCHotHeraPie
Behandlung psychischer, emotionaler und psycho-
somatischer Störungen oder Verhaltensstörungen 
als einzeltherapie oder in gruppen mit unter-
schiedlichen psychologischen methoden

PtCa (PerKutane tranSluMinale 
KoronarangioPlaSie)
methode zur mechanischen erweiterung krank-
haft verengter Koronararterien (Herzkranzgefäße) 
mittels Ballonkatheter
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Qualität
nach der DIn en ISO 8402 ist Qualität die gesamt-
heit von merkmalen und merkmalswerten einer 
einheit bezüglich ihrer eignung, festgelegte und 
vorausgesetzte erfordernisse zu erfüllen. Dies 
kann z. B. am grad der übereinstimmung zwischen 
den erreichten Behandlungszielen und dem tat-
sächlich erreichbaren gemessen werden.

QualitätSindiKator
ein Qualitätsindikator ist ein quantitatives maß, 
welches zum monitoring und zur Bewertung der 
Qualität wichtiger Leitungs-, management-, klini-
scher und unterstützender Funktionen genutzt 
werden kann, die sich auf das Behandlungsergeb-
nis beim Patienten auswirken. Qualitätsindikato-
ren bilden die Qualität einer einheit durch zahlen 
beziehungsweise zahlenverhältnisse indirekt ab. 
man kann sie auch als qualitätsbezogene Kenn-
zahlen beziehungsweise Qualitätskennzahlen 
bezeichnen. Die Ausprägung eines Indikators kann 
mit guter beziehungsweise schlechter Qualität in 
Verbindung gebracht werden. Hierzu verwendet 
man definierte Ausprägungen des Indikators, den 
sogenannten referenzwert oder referenzbereich. 
Qualitätsindikatoren sind struktur-, prozess- und/
oder ergebnisbezogen. 

QualitätSManageMent
Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten 
und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität, 
die üblicherweise das Festlegen der Qualitätspoli-
tik und der Qualitätsziele, die Qualitätsplanung, die 
Qualitätslenkung, die Qualitätssicherung und die 
Qualitätsverbesserung umfassen. 

QualitätSSiCHerung
Unter Qualitätssicherung als Synonym für Quali-
tätszusicherung sind Aktivitäten zu verstehen,  
die bei Versicherten und Partnern im gesundheits-
wesen Vertrauen dahingehend schaffen, dass 
eine Organisation alle festgelegten, üblicherweise 
vorausgesetzten und verpflichtenden erfordernis-

se und erwartungen erfüllt. In der gesundheitsver-
sorgung in Deutschland spielte der Begriff Quali-
tätssicherung bisher eine zentrale rolle für ver-
schiedenste Aktivitäten. Traditionell wird zwischen 
interner und externer Qualitätssicherung unter-
schieden. Interne Qualitätssicherungsmaßnahmen 
umfassen Aspekte der Qualitätsverbesserung und 
des Qualitätsmanagements. Unter externer Qua-
litätssicherung werden insbesondere Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen mit externen Vergleichen 
verstanden. Dies ist für den ambulanten Bereich 
in der Hauptsache in den Disease-management-
Programmen umgesetzt. Insgesamt existiert eine 
Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben und Vereinba-
rungen der gemeinsamen Selbstverwaltung.

QualitätSSiCHerungS-KoMMiSSionen
Wesentlicher Bestandteil der Umsetzung der  
Qualitätssicherung in der ärztlichen Selbstver-
waltung ist die Verknüpfung ärztlichen Sachver-
standes mit einer professionellen Verwaltung. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen richten dabei für 
die einzelnen Leistungsbereiche (z. B. radiologie, 
Sonografie) Kommissionen ein, welche die Um-
setzung der in den einzelnen Bereichen geltenden 
richtlinien und Vereinbarungen unterstützen. 

QualitätSManageMent-SySteM  
(QM-SySteM)
Qm-Systeme sind der „rote Faden“ zum Leiten und 
Lenken einer Organisation bezüglich ihrer Qualität. 
ein Qm-System beinhaltet die für die Verwirkli-
chung des Qualitätsmanagements erforderliche 
Organisationsstruktur, die Verfahren, Prozesse und 
mittel. Bei der gestaltung ihrer Qm-Systeme sind 
die Organisationen grundsätzlich frei. 

QualitätSzirKel
Ärztliche Qualitätszirkel sind auf freiwilliger Initi-
ative gründende Foren für einen kontinuierlichen 
interkollegialen erfahrungsaustausch, der problem-
bezogen, systematisch und zielgerichtet ist und der 
in gleichberechtigter Diskussion der Teilnehmer eine 
gegenseitige Supervision zum ziel hat. 

QeP®
Das Konzept „Qualität und entwicklung in 
Praxen – QeP®“ ist ein von der KBV und den 
Kassenärztlichen Vereinigungen erarbeitetes 
modulares Konzept zur Implementierung von 
Qualitätsmanagement in Arztpraxen. es ermög-
licht niedergelassenen Ärzten, ein umfassendes 
Qualitätsmanagement auf der Basis eines manuals 
einzuführen und es von einer zertifizierungsstelle 
begutachten zu lassen. 

radiologie 
Fachgebiet der medizin, das sich mit der diagnosti-
schen und therapeutischen Anwendung ionisieren-
der Strahlen befasst

rezertiFizierung
Die rezertifizierung ist ein Verfahren der Quali-
tätssicherung, bei dem sich Ärzte in regelmäßigen 
Abständen einer Prüfung unterziehen müssen. 
Umgesetzt ist dieses Verfahren in der Vereinba-
rung zur kurativen mammographie. Alle zwei Jahre 
müssen sich mammographierende Ärzte einer 
sogenannten Selbstüberprüfung unterziehen, 
bei der die Treffsicherheit in der Befundung der 
röntgenaufnahmen geschult und kontrolliert wird. 
erfüllt der Arzt die Anforderungen nicht und kann 
er seine Qualifikation auch in einem kollegialen 
Fachgespräch (Kolloquium) nicht nachweisen, 
darf er diese Leistung nicht mehr für die gesetzli-
che Krankenversicherung erbringen. 
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riCHtlinien
Bei richtlinien handelt es sich um von einer ge-
setzlich, berufs-, standes- oder satzungsrechtlich 
legitimierten Institution vereinbarte, veröffentlich-
te regelungen des Handelns oder Unterlassens, 
die für den rechtsraum der Institution verbindlich 
sind und die – bei nichtbeachtung – negativ sank-
tioniert werden. Aufgrund dieser Verbindlichkeit 
unterscheiden sie sich deutlich von Leitlinien, die 
lediglich empfehlenden charakter haben.

SCHlaFaPnoe
Atemregulationsstörung im Schlaf (teilweise mit 
Atempausen), die eine Unterversorgung des Orga-
nismus mit Sauerstoff zur Folge haben kann.

SCreening
mit Screening werden reihenuntersuchungen 
innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen zur 
Früherkennung bestimmter Krankheiten bezeich-
net, z. B. mammographie-Screening bei Frauen von 
50 bis 69 Jahre, Hautkrebs-Screening bei erwach-
senen ab 35 Jahre. 

SonograFie
Sonografie, auch Ultraschall genannt, ist die An-
wendung von Ultraschallwellen als bildgebendes 
Verfahren zur Untersuchung von organischem 
gewebe.

SozialPSyCHiatrie
Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit der Bedeu-
tung von sozialen und kulturellen Faktoren bei der 
entstehung psychischer Störungen/erkrankungen 
befasst 

SoziotHeraPie
Therapieform, die die gesellschaftliche Wiederein-
gliederung und den erhalt der Selbstständigkeit 
sozial isolierter Patienten zum ziel hat 

StandardiSierung
mit Standardisierung ist im rahmen von Qualitäts-
management die Strukturierung und Vereinheit-
lichung von Vorgehensweisen (zu verschiedenen 
zeitpunkten durch verschiedene Personen) inner-
halb einer Organisation/Praxis gemeint. Abzugren-
zen hiervon ist die normierung (siehe norm) über 
viele Organisationen/Praxen hinweg, welches nicht 
das Anliegen von Qualitätsmanagement ist.

StoSSwellenlitHotriPSie 
Unterschiedliche physikalisch-technische Verfah-
ren zur zertrümmerung von Steinen  
(z. B. nierensteinen)

StruKturQualität
Die Strukturqualität ist ganz wesentlich über die 
Kompetenz und fachliche Qualifikation des Arztes 
und der Praxismitarbeiter sowie über die Praxisor-
ganisation definiert. Sie umfasst darüber hinaus 
Anforderungen an die apparative und räumliche 
Ausstattung der Praxis sowie gegebenenfalls auch 
Vorgaben an die Organisation und Hygiene. eine 
gute Struktur garantiert nicht automatisch gute 
ergebnisse, ist aber die Basis dafür. Anforderun-
gen an die Strukturqualität sind in den geltenden 
richtlinien und Vereinbarungen festgelegt. Sie 
bestimmen beispielsweise, welche Ausbildung und 
erfahrung ein Arzt und sein Praxisteam besitzen 
müssen, um ambulant operieren zu dürfen (siehe 
auch Prozess- und ergebnisqualität). 

SubStitutionSgeStÜtzte beHandlung 
oPiatabHängiger/SubStitution
Behandlung Opiatabhängiger mit Substitutions-
mitteln

VerSorgungSForSCHung
Versorgungsforschung befasst sich mit der 
systematischen erforschung der medizinischen 
Versorgung unter Verwendung der Perspektiven 
der epidemiologie, der Institutionen (Qualitätsma-
nagement, medizinische Soziologie), der  

gesundheitssystemforschung (Public Health), der 
gesundheitsökonomie und der klinischen Fächer. 
Sie bedient sich quantitativer, qualitativer, de-
skriptiver, analytischer und evaluativer methoden. 
Sie dient der neuentwicklung theoretisch oder 
empirisch fundierter Versorgungskonzepte bezie-
hungsweise der Verbesserung bereits vorhandener 
Konzepte. 

wirKSaMKeit
Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten verwirklicht 
und geplante ergebnisse erreicht werden 

zertiFizierung
zertifizierung ist ein Verfahren, bei dem ein unab-
hängiger, fachlich versierter Dritter bestätigt, dass 
ein Produkt, ein Prozess/Ablauf, ein System oder 
eine Organisation/Praxis in ihrer gesamtheit den 
der überprüfung zugrunde liegenden Anforderun-
gen, normen und Standards entspricht. nach der 
erfolgreichen überprüfung (siehe Audit) wird ein 
zertifikat ausgestellt und somit schriftlich bestä-
tigt, dass die Umsetzung der Vorgaben erfüllt ist.

zerVix-zytologie
zytologische Untersuchung des gebärmutterhal-
ses mittels Abstrich zur Krebsfrüherkennung von 
gebärmutterhalskrebs (zervixkarzinom)

zytologie
Lehre vom Bau und von den Funktionen der zelle 

ergänzter und modifizierter auszug aus folgenden Quellen:  

Curriculum ärztliches Qualitätsmanagement (auflage 4, 2007),  

Homepage der Kassenärztlichen bundesvereinigung (www.kbv.de)  

und Qualitätsbericht der KVSH (2005).



§ 135 Bewertung von Untersuchungs-  
und Behandlungsmethoden

§ 135a Verpflichtung der Leistungserbringer 
zur Qualitätssicherung

§ 135b
Förderung der Qualität durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
(entspricht § 136 alte Fassung)

§ 136
Richtlinien des Gemeinsamen  
Bundesausschusses zur Qualitäts-
sicherung

§ 136d
Evaluation und Weiterentwicklung 
der Qualitätssicherung durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss

§ 137
Durchsetzung und Kontrolle  
der Qualitätsanforderungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses

§ 137a Institut für Qualitätssicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen

§ 137b
Aufträge des Gemeinsamen  
Bundesausschusses an das Institut 
nach § 137a

§ 137f
Strukturierte Behandlungs- 
programme bei chronischen  
Krankheiten

nüTzLIcHeS  

46 Qualitätsbericht 2016 Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein



zuStändigKeit und organiSation
Die Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung ist gekennzeich-

net durch eine Vielzahl verschiedener Zuständigkeiten und Akteure. 

Bei den Akteuren ist zu unterscheiden zwischen:

��  dem Gesetzgeber und anderen staatlichen Normgebern (zum 

Beispiel bei der Eichordnung und Röntgenverordnung),

��  der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenkassen 

und dem Gemeinsamen-Bundesausschuss,

��  der ärztlichen Selbstverwaltung (Ärztekammern und Kassen-

ärztliche Vereinigungen).

Der Vertragsarzt muss in seiner Tätigkeit die Richtlinien und Vorgaben 

aller drei Akteure beachten. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Kas-

senärztlichen Vereinigungen nicht sämtliche den Vertragsarzt betref-

fende Qualitätsnormen vorgeben beziehungsweise deren Einhaltung 

überwachen, sondern nur die spezifisch vertraglichen Normen, die 

die gemeinsame Selbstverwaltung oder die ärztliche Selbstverwaltung 

vorgeben. Hierfür sind drei Rechtsquellen maßgebend:

��  das Vertragsarztrecht (SGB V sowie abgeleitete Normen, zum 

Beispiel Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses),

��  staatliche Normen (zum Beispiel Röntgenverordnung, Medi-

zinprodukte-Betreiberver-ordnung, Infektionsschutzgesetz),

��  das Berufsrecht (zum Beispiel Berufsordnung, Weiterbildungs-

ordnung).

norMen der QualitätSSiCHerung
Die gesetzliche Grundlage für die Qualitätssicherung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung bildet das SGB V. Daneben hat der Vertragsarzt 

noch weitere Gesetze beziehungsweise Verordnungen zu beachten, die 

insbesondere Strukturqualitätsfragen regeln. Zu den grundlegenden 

Paragraphen des SGB V zählen:

§ 70 Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit

Dieser Paragraph gilt als Generalklausel für die vertragsärztliche 

Versorgung. Neben Wirtschaftlichkeit und Humanität sieht er auch 

die Verpflichtung zu einer qualitativ gesicherten Versorgung vor.

§ 75 Inhalt und Umfang der Sicherstellung

Die Sicherung und Förderung der Qualität ärztlicher Tätigkeit ist eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für eine patienten- und bedarfsge-

rechte, fachlich qualifizierte und wirtschaftliche Versorgung auf hohem 

Leistungsniveau. Qualitätssicherung der ärztlichen Leistung hat zum 

Ziel, die Qualität des Arbeitsprozesses und der Arbeitsergebnisse 

zu wahren und gegebenenfalls zu erhöhen. Dies kann nur verwirk-

licht werden, wenn Probleme rechtzeitig identifiziert, hinreichend 

analysiert, praktikable Verbesserungsvorschläge zügig erarbeitet 

und erfolgreich angewendet werden. Eine wesentliche Aufgabe der 

Qualitätssicherung besteht nach wie vor darin, die strukturellen 

Voraussetzungen für eine hohe Qualität ärztlichen Handelns in der 

Aus- und Weiterbildung zu schaffen und zu erhalten. In Ergänzung 

dazu bedarf es jedoch auch dynamischer, auf Selbstverantwortung und 

eigener Motivation basierender Verfahren zur Evaluation, Sicherung 

und Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität im Sinne eines 

selbstlernenden Systems. Damit sollen in der vertragsärztlichen Tätig-

keit die Kooperation verbessert, der fachliche Wettbewerb gefördert 

und die Qualität der Betreuung insbesondere aus Sicht der Patienten 

gewährleistet werden.

Unter dieser Zielsetzung erlässt die KBV gemäß § 75 Abs. 7 SGB V 

Richtlinien für Verfahren zur Qualitätssicherung in der vertragsärzt-

lichen Versorgung.

§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist ein Gremium der gemeinsamen 

Selbstverwaltung und wird von der KBV, der KZBV, der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft und dem GKV-Spitzenverband gebildet. Das 

Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschuss besteht aus 

einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen 

Mitgliedern, einem von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, 

jeweils zwei von der KBV und der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

und fünf von dem GKV-Spitzenverband benannten Mitgliedern. Bei 

Beschlüssen, die nicht alle Leistungssektoren betreffen, werden ab 

dem 1. Februar 2012 alle fünf Stimmen der Leistungserbringerseite 

anteilig auf diejenigen Mitglieder übertragen, die von der betroffenen 

Leistungserbringerorganisation benannt worden sind.

gesetzliche grundlagen der 
Qualitätssicherung

Quelle: KbV Qualitätsbericht ausgabe 2016
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Darüber hinaus hat der Gesetzgeber besondere Regelungen für die 

Beteiligung von Patienten geschaffen. Paragraph 140f Abs. 2 SGB V 

regelt, dass den Interessenvertretungen der Patienten und den sie 

beratenden Organisationen im Gemeinsamen Bundesausschuss ein 

Mitberatungsrecht eingeräumt wird.

Spätestens seit dem 1. September 2012 sind die infolge der Beschlüsse 

des Gemeinsamen Bundesausschuss zu erwartenden Bürokratiekosten 

im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen 

Normenkontrollrats in der Begründung des jeweiligen Beschlusses 

nachvollziehbar darzustellen. Zur Ermittlung der Bürokratiekosten 

ist die Methodik nach § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Einsetzung eines 

Nationalen Normenkontrollrats anzuwenden.

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss

Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die zur Sicherung der 

ärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewährung 

für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung 

der Versicherten. Darunter fallen nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 auch 

die Richtlinien zur Qualitätssicherung. Diese vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss beschlossenen Richtlinien haben den Charakter 

untergesetzlicher Normen

§ 135 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

Nach § 135 Abs. 1 SGB V dürfen neue Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden in der vertragsärztlichen Versorgung nur abgerechnet 

werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss hierzu Richtlinien 

erlassen hat. Diese Richtlinien müssen Empfehlungen enthalten:

��  zur Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen 

Nutzens der neuen Methode,

�� zur notwendigen Qualifikation der Ärzte,

�� zu den apparativen Anforderungen,

��  zu den erforderlichen Aufzeichnungen über die ärztliche Behand-

lung.

Sollte die Überprüfung der oben genannten Kriterien ergeben, dass 

diese nicht eingehalten werden, können die Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden nicht mehr als vertragsärztliche Leistungen 

zulasten der Krankenkasse abgerechnet werden.

Nach § 135 Abs. 2 SGB V können die Vertragspartner des Bundesman-

telvertrages für ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, 

die ihrer Eigenart nach

�� besondere Kenntnisse und Erfahrungen des Arztes,

�� besondere Praxisausstattung oder

�� anderer Anforderungen an die Versorgungsqualität bedürfen,

einheitlich entsprechende Voraussetzungen im Rahmen von Quali-

tätssicherungsvereinbarungen für die Ausführung und Abrechnung 

dieser Leistungen für Vertragsärzte vereinbaren. Die nach der Rechts-

verordnung nach § 140g anerkannten Organisationen sind vor dem 

Abschluss von Vereinbarungen in die Beratungen der Vertragspartner 

einzubeziehen. Zur Erhöhung der Transparenz sind zukünftig auch 

die entscheidungserheblichen Gründe im Deutschen Ärzteblatt oder 

im Internet bekanntzumachen.

§ 135a Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung

Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und Weiterentwicklung 

der Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die 

Leistungen müssen dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen Qualität 

erbracht werden. Vertragsärzte, Medizinische Versorgungszentren, 

zugelassene Krankenhäuser sowie Erbringer von Vorsorgeleistungen 

oder Rehabilitationsmaßnahmen und Einrichtungen, mit denen ein 

Versorgungsvertrag nach § 111a besteht, sind nach Maßgabe der §§ 136 

bis 136b und 137d verpflichtet, sich an einrichtungsübergreifenden 

Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen, die insbesondere 

zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern und einrichtungs-

intern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln

§ 135b
Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(entspricht § 136 alte Fassung)

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben Maßnahmen zur Förderung 

der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung durchzuführen. 

Deren Ziele und Ergebnisse müssen die Organisationen dokumentie-

ren und jährlich veröffentlichen. Qualitätsberichte über Aktivitäten 

im Bereich der Qualitätssicherung sind in allen Kassenärztlichen 

Vereinigungen Standard. Ebenso haben die Kassenärztlichen Ver-

einigungen die Qualität der in der vertragsärztlichen Versorgung 

erbrachten Leistungen einschließlich der belegärztlichen Leistungen 

im Einzelfall durch Stichproben zu prüfen, in Ausnahmefällen sind 

auch Vollerhebungen zulässig.
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Dazu hat der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 

SGB V einheitliche Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der vertrags-

ärztlichen Versorgung sowie nach Maßgabe des § 299 Abs. 1 und 2 

Vorgaben zu Auswahl, Umfang und Verfahren der Qualitätsprüfungen 

zu entwickeln. Dabei sind die Ergebnisse nach § 137a Abs. 2 Nr. 1 und 

2 zu berücksichtigen.

Zur Förderung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung können 

die Kassenärztlichen Vereinigungen mit einzelnen Krankenkassen 

oder mit den für ihren Bezirk zuständigen Landesverbänden der 

Krankenkassen oder den Verbänden der Ersatzkassen gesamtvertrag-

liche Vereinbarungen schließen, in denen für bestimmte Leistungen 

einheitlich strukturierte und elektronisch dokumentierte besondere 

Leistungs-, Struktur- oder Qualitätsmerkmale festgelegt werden.

§ 136
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses  
zur Qualitätssicherung

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärzt-

liche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich 

einheitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 13 insbesondere

��  die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach 

§ 135a Abs. 2, § 115b Abs. 1 Satz 3 und § 116b Abs. 3 Satz 3 unter 

Beachtung der Ergebnisse nach § 137a Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie 

die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes 

Qualitätsmanagement und

��  Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qua-

lität der durchgeführten diagnostischen und therapeutischen 

Leistungen, insbesondere aufwändiger medizintechnischer 

Leistungen; dabei sind auch Mindestanforderungen an die 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festzulegen.

Die Richtlinien sind sektorenübergreifend zu erlassen, es sei denn, 

die Qualität der Leistungserbringung kann nur durch sektorbezogene 

Regelungen angemessen gesichert werden. Richtlinienaufträge zu 

ausgewählten Bereichen sind in § 136a dargestellt. 

§ 136d
Evaluation und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch  
den Gemeinsamen Bundesausschuss

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat

��  den Stand der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen fest-

zustellen,

��  den Weiterentwicklungsbedarf zu benennen,

��  eingeführte Qualitätssicherungsmaßnahmen auf ihre Wirksam-

keit hin zu bewerten,

��  Empfehlungen für eine an einheitlichen Grundsätzen orientierte 

Qualitätssicherung einschließlich ihrer Umsetzung zu erarbeiten,

��  regelmäßige Berichte zum Stand der Qualitätssicherung zu 

erstellen.

§ 137
Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemein-
samen Bundesausschusses

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat ein System von Folgen der 

Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen z. B. nach § 136 in 

Eskalationsstufen festzulegen. Maßnahmen können dabei sein: Ver-

gütungsabschläge, Wegfall des Vergütungsanspruchs für definierte 

Leistungen, Information Dritter über Verstöße, Veröffentlichung von 

Informationen zur Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen. 

§ 137a
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz  
im Gesundheitswesen

Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 hat zum 9. Januar 2015 

ein fachlich unabhängiges, wissenschaftliches Institut für Qualitätssi-

cherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) gegründet. 

Hierzu hat er eine Stiftung des privaten Rechts errichtet, die Trägerin 

des Instituts ist.

Das Institut arbeitet im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschuss 

an Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Darstellung der 

Versorgungsqualität im Gesundheitswesen. Es soll insbesondere 

beauftragt werden, 

��  für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität mög-

lichst sektorenübergreifend abgestimmte risikoadjustierte Indi-

katoren und Instrumente einschließlich Module für ergänzende 

Patientenbefragungen zu entwickeln,

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Qualitätsbericht 2016

nüTzLIcHeS  

49



��  die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergrei-

fende Qualitätssicherung unter Berücksichtigung des Gebots 

der Datensparsamkeit zu entwickeln,

��  sich an der Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qua-

litätssicherung zu beteiligen und dabei, soweit erforderlich, die 

weiteren Einrichtungen nach § 137a Abs. 3 Satz 3 einzubeziehen,

��  die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen in geeigneter 

Weise und in einer für die Allgemeinheit verständlichen Form 

zu veröffentlichen,

��  für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung zu ausgewähl-

ten Leistungen die Qualität der ambulanten und stationären 

Versorgung zusätzlich auf der Grundlage geeigneter Sozialdaten 

darzustellen, 

��  Kriterien zur Bewertung von Zertifikaten und Qualitätssiegeln, 

die in der ambulanten und stationären Versorgung verbreitet 

sind, zu entwickeln.

§ 137b
Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses an das Institut 
nach § 137a

Das Institut nach § 137a ist vom Gemeinsamen Bundesausschuss zum 

Zwecke der Entwicklung und Durchführung der Qualitätssicherung 

zu beauftragen. Personenbezogene Daten zum Zwecke der Qualitäts-

sicherung können unter Berücksichtigung von § 299 genutzt werden. 

Die Arbeitsergebnisse der Aufträge gehen als Empfehlung dem Gemein-

samen Bundesausschuss zu, der diese im Rahmen seiner Normset-

zungskompetenz zu berücksichtigen hat. 

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten

Der Gemeinsame Bundesausschuss empfiehlt dem Bundesministerium 

für Gesundheit geeignete chronische Krankheiten, für welche struk-

turierte Behandlungsprogramme (Disease-Management-Programme) 

entwickelt werden sollen, die den Behandlungsablauf und die Qualität 

der medizinischen Versorgung verbessern.

Folgende Kriterien sind bei der Auswahl zu berücksichtigen:

�� Zahl der von der Krankheit betroffenen Versicherten,

�� Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität der Versorgung,

�� Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien,

�� sektorenübergreifender Behandlungsbedarf,

��  Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs durch Eigeninitiative 

des Versicherten,

�� hoher finanzieller Aufwand der Behandlung.

§ 139a Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zum 1. April 2004 ein fachlich 

unabhängiges, rechtsfähiges, wissenschaftliches Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) gegründet. Es 

ist zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Qualität und Wirt-

schaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 

erbrachten Leistungen, insbesondere auf folgenden Gebieten, tätig:

��  Recherche, Darstellung und Bewertung des aktuellen medizini-

schen Wissensstandes zu diagnostischen und therapeutischen 

Verfahren bei ausgewählten Krankheiten,

��  Erstellung von wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Gutachten 

und Stellungnahmen zu Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit 

der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbrach-

ten Leistungen unter Berücksichtigung alters-, geschlechts- und 

lebenslagenspezifischer Besonderheiten,

��  Bewertung evidenzbasierter Leitlinien für die epidemiologisch 

wichtigsten Krankheiten,

�� Abgabe von Empfehlungen zu Disease-Management-Programmen,

�� Bewertung des Nutzens und der Kosten von Arzneimitteln,

��  Bereitstellung von für alle Bürgerinnen und Bürger verständli-

chen allgemeinen Informationen zur Qualität und Effizienz in 

der Gesundheitsversorgung sowie zur Diagnostik und Therapie 

von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung.
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